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Einleitung

Am 15. Mai 1919 beschloss die Konstituierende Nationalversammlung das 
„Gesetz betreffend die Errichtung von Betriebsräten“. Damit konnte die Forde-
rung der Gewerkschaften, die schon lange vor dem Ersten Weltkrieg gebildeten 
„Vertrauensmännerausschüsse“ auf eine gesetzliche Basis zu stellen, erfüllt wer-
den.

100 Jahre Betriebsrätegesetz sind der Anlass, die Geschichte der betrieblichen 
Mitbestimmung näher zu betrachten, nicht nur um das Wissen um die histo-
risch-politische Entwicklung des Betriebsrätegesetzes zu stärken, sondern auch 
um die Grundlage für die Diskussion über die Zukunft der betrieblichen Mitwir-
kung und Mitbestimmung – auch auf europäischer Ebene – in Erinnerung zu 
rufen. Erinnert werden darf in diesem Zusammenhang, dass der damalige Abge-
ordnete zum Nationalrat Dr. Karl Renner anlässlich des 10-jährigen Bestandes 
des Betriebsrätegesetzes 1929 geschrieben hat, das Gesetz habe sich in der Pra-
xis bestens bewährt.

Herzlichen Dank an Peter Autengruber für die inhaltliche Redaktion und das 
Lektorat und allen BetriebsrätInnen für die anregenden inhaltlichen Gespräche 
und vor allem für ihre wertvolle Betriebsratsarbeit in den verschiedensten 
Betrieben und Arbeitsstellen.

Ihnen sei diese Broschüre gewidmet.

Fritz Keller, Sabine Lichtenberger
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1
Bausteine des Betriebsräte
gesetzes vor 1918

Forderung nach Einführung von Betriebsausschüssen (1848)

Versuche, Löhne, Arbeitszeit und Lehrlingswesen zwischen Knechten, Gesellen 
und Meistern innerhalb der Zünfte zu regeln, lassen sich bis ins frühe Mittelalter 
zurückverfolgen. Die verfassunggebende Versammlung in der Frankfurter 
Paulskirche 1848–49 forderte – allerdings vergeblich – die Einführung von 
Fabriksausschüssen.

Mit diesen „Fabriksräthen“ wurden überbetriebliche, für jeden Gemeindebezirk 
einzurichtende und als Überbehörden für die Fabrikausschüsse konzipierte Gre-
mien vorgeschlagen, in denen alle im Bezirk befindlichen Industriezweige sowohl 
durch die Fabriksbesitzer als auch durch die FabriksarbeiterInnen vertreten sein 
sollten. Der „Allgemeine deutsche Arbeiterkongress“, der in Berlin vom 23. 
August bis zum 3. September 1848 tagte, ging in seinem Statut dann noch 
viel weiter: So wurde eine Mitbestimmung über die Höhe des Lohnsatzes sowie 
bei Entlassung gefordert. Außerdem wurde die Errichtung von Assoziations
werkstätten mit Selbstverwaltungselementen verlangt. Konkret sollte in die-
sen Einrichtungen verwirklicht werden:

 x Die Gleichberechtigung aller TeilnehmerInnen am Gewinn nach ihren 
Fähigkeiten und Leistungen.

Der Vorstand des Gumpendorfer 
Arbeiterbildungsvereins 1867.

Militärgewalt gegen 
Arbeiterunruhen (1848). 
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 x Die Wahl des Vorstandes durch die TeilnehmerInnen und freiwillige Unter-
werfung unter seine Anordnungen, so lange man ihn als den Meistbefähig-
ten betrachten kann.

Ein Jahr später (1849) wurde sogar die „freie Wahl der Aufseher und Werkmeis-
ter gefordert“. Von einer Umsetzung einer solchen Radikaldemokratie konnte 
jedoch im restaurativen Rahmen der österreichischen Monarchie unter Aufsicht 
der neu geschaffenen Gendarmerie zunächst nicht einmal im Ansatz die Rede 
sein. 

Erst die Kriegsniederlagen im Felde – Schlacht bei Solferino am 24. Juni 
1859 und Königgrätz am 27. Juni 1866 – und der „BörsenKrach“ vom 
„schwarzen Freitag“, dem 9. Mai 1873“ erzwangen die ersten vorsichtigen 
Schritte der k. u. k. Monarchie in Richtung Liberalismus, insbesondere, was die 
Versammlungs- und Meinungsfreiheit anbelangte.

Mit der Verabschiedung des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867 
wurde auch die Vereins und Versammlungsfreiheit ermöglicht. Es entstan-
den erste Fachvereine, und im ausgehenden Jahr 1867 wurde der „Erste Wie
ner Arbeiterbildungsverein“ – die Geburtsstunde der ArbeiterInnenbewegung 
im Land – gegründet.

Ein weiterer entscheidender Schritt war die Aufhebung des Koalitionsverbotes 
1870. Nunmehr konnten auch Gewerkschaftsvereine gegründet werden.

Der Vorstand des Gumpendorfer 
Arbeiterbildungsvereins 1867.
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1
Bausteine des Betriebsräte
gesetzes vor 1918

In der auf marxistischen Boden stehenden Prinzipienerklärung der 1888/89 auf 
dem Hainfelder Parteitag gegründeten „Sozialdemokratischen Arbeiterbewe
gung Österreichs“ findet sich folgender Passus im Hinblick auf Arbeitermitwir-
kung:

„(Es) soll noch innerhalb des Rahmens der heutigen Wirtschaftsord
nung das Sinken der Lebenshaltung der Arbeiterklasse, ihre wachsende 
Verelendung einigermaßen gehemmt werden, so muss eine lückenlose 
ehrliche Arbeiterschutzgesetzgebung (weitgehendste Beschränkung der 
Arbeitszeit, Aufhebung der Kinderarbeit usw.), deren Durchführung 
unter der Mitkontrolle der Arbeiterschaft sowie die unbehinderte 
Organisation der Arbeiter in Fachvereinen, somit volle Koalitionsfrei
heit, angestrebt werden“.
(Quelle www.rotbewegt.at, 125 Jahre Geschichte der österreichischen Sozial-
demokratie. Zit. nach: Die österreichische Sozialdemokratie im Spiegel ihrer 
Programme. Hrsg. und eingeleitet von Ernst Wiener, Wien 1971, S. 127.)

Die Gewerbeordnung (1883) und das Gesetz zur Errichtung 
von Genossenschaften (1896)

Die kaiserliche Regierung reagierte auf den wachsenden Unmut, indem mit der 
Novelle zur Gewerbeordnung 1883 Gehilfenversammlungen und Gehilfen-
ausschüsse der Genossenschaften erlaubt wurden und indem sie mit dem 
Gesetz vom 14. August 1896 die Errichtung von Genossenschaften der beim 
Bergbau eingerichteten Lokalarbeiter-Ausschüsse gestattete. 

Vom Gesetzgeber wurden bei der Gründung den Gehilfenversammlungen fol-
gende Befugnisse eingeräumt:

 x Die Wahl der Mitglieder des schiedsgerichtlichen Ausschusses, des Vor-
standes und des Überwachungsausschusses der Genossenschaft.

 x Die Wahl der Vertreter aus dem Stand der gewerblichen Gehilfen.

 x Die Wahrnehmung und Erörterung der Interessen, soweit sie nicht den 
Zwecken der Genossenschaftspflege, des Gemeingeistes, der Erhaltung und 
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Hebung der Standesehre, sowie der Förderung der gemeinsamen gewerbli-
chen Interessen der Mitglieder – widersprechen.

Mit diesen Kompetenzen ausgestattet, entwickelten sich die Gehilfenversamm
lungen zum ersten Baustein jenes Betriebsrätegesetzes vom 15. Mai 1919, 
von dem später noch ausführlich die Rede sein wird. 

Der zweite Baustein wurde am 16. Juni 1891 im Reichsrat mit Gesetzesent-
würfen für die Bildung von Arbeiterausschüssen gesetzt. Deren Wirkungskreis 
blieb allerdings auf den Bergbau beschränkt, wobei sogar auch dort die Aus-
schüsse vom „Werksherrn“ nur mit zwei Aufgaben betraut werden durften: 

 x Mitwirkung bei der Verwaltung der Wohlfahrtseinrichtungen und 

 x Überwachung der Befolgung der Dienstordnung 

Auch versuchte die Regierung, die Arbeiterausschüsse als „vortreffliches Mittel“ 
zu nutzen, um Unternehmer und ArbeiterInnenschaft in gemeinsamer Tätigkeit 
zu vereinen und damit einander persönlich näher zu bringen. 

Den Schlussstein beim Aufbau eines räte-ähnlichen Systems setzten die 
Delegierten des 5. ordentlichen Gewerkschaftskongresses, der in der Zeit 

Gehilfenversammlungen
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Bausteine des Betriebsräte
gesetzes vor 19181

vom 21. bis zum 23. Oktober 1907 in Wien tagt. Sie beschlossen, die Bemü-
hungen um die betriebliche Verankerung der Gewerkschaften zu intensivie-
ren:

„Der Gewerkschaftskongress erklärt und anerkennt zum Zweck der ein
heitlichen Führung der Lohnkämpfe die Betriebsorganisation als eine 
höhere Organisationsform innerhalb der gewerkschaftlichen Zentralor
ganisation jener Industrien und Gewerbe, deren Betriebe eine gewisse 
Einheitlichkeit und Geschlossenheit aufweisen“.

In der Praxis bedeutet das den Aufbau eines mit den Gehilfenversammlungen 
und den Arbeiterausschüssen vernetzten Vertrauensmännersystems. Streiks, 
welche nicht rechtzeitig angemeldet oder ohne Zustimmung der Gewerkschafts-
kommission begonnen werden, haben keinen Anspruch auf materielle Unter-
stützung, doch steht es der Organisation frei, durch die Kommission Unterstüt-
zungen den Streikenden zukommen zu lassen. 

Der gelernte Maurer, Gewerkschafter und ÖGB-Präsident Johann Böhm 
(1886–1959) über die Arbeit von „Vertrauensmännern“ um 1900:

„Schon gegen Ende 1903 wurde in einer Konferenz der Maurergewerkschaft der 
Beschluß gefasst, für den Frühling des Jahres 1904 Lohnforderungen anzumel-
den.(…) Wir gaben uns darüber keiner Täuschung hin, daß die Forderung ohne 
Streik nicht durchsetzbar sein würde. Für einen Streik aber standen so gut wie 
keinerlei Mittel zur Verfügung, weil ja die spärlichen Mitgliedsbeiträge, die zu 
jener Zeit auch noch recht niedrig waren, restlos für die Verwaltung der Gewerk-
schaft aufgingen. (Es) wurde deshalb beschlossen, sämtliche Funktionäre und 
arbeitswillige Mitglieder mit Sammellisten auszurüsten, mit deren Hilfe ein 
Streikfonds geschaffen werden sollte. Im Frühling des Jahres 1904 standen 
unsere Funktionäre, ausgerüstet mit diesen Sammellisten, an Samstagen bei der 
Auszahlung vor der Kanzleitür und forderten jeden Maurer auf, für den Streik-
fonds zu spenden. Damit begann eine tolle Zeit. Die Sammlungen gingen natür-
lich nicht ohne Reibungen vor sich. Viele Arbeiter weigerten sich, einen Beitrag 
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Szene aus „The Navigators“ von Ken Loach

zu leisten, und gebrauchten meistens die gleiche Begründung für ihre Weige-
rung, die ich schon von meinem ehemaligen Spezi gehört hatte. Andere wider-
sprachen häufig in heftiger Weise, und immer wieder entstanden mitunter recht 
geräuschvolle Auseinandersetzungen, bis der Polier seinen Kopf zur Kanzleitür 
herausstreckte und fragte: „Was gibt’s da? Was ist da los?“. Sofort waren einige 
Angeber bei der Hand, die erzählten, daß der Maurer XY für den Streikfonds 
sammle. „Na, dem werden wir gleich helfen!“ war die Entgegnung des Poliers. 
„Kommen S’eina, Sie Vereinsmaurer. Hol’n S’Ihna Ihr Arbeitsbuch und schauen 
S’dann sofort, daß den Bau verlassen, sonst lass i Ihna außischmeißen.“ Diese 
Szenen wiederholten sich Samstag für Samstag. Immer wieder wurden die sam-
melnden Vertrauensmänner entlassen und mussten sich in der nächstfolgenden 
Woche neue Arbeitsplätze suchen. (…) Selbstverständlich habe auch ich mich in 
meinem jugendlichen Enthusiasmus mit Feuereifer an dieser Sammelaktion 
beteiligt und wurde jeden Samstag pünktlich entlassen. In dieser Situation war 
es nicht nur für mich, sondern auch für die übrigen Funktionäre ein wahres 
Glück, daß auch im Jahre 1904 eine rege Nachfrage an geschulten Bauarbeitern 
bestand. (…) Aber freilich wirkte sich, kaum daß die Lohnbewegung vorüber war, 
auch ein verstärkter Terror der Unternehmer aus. Die schwarzen Listen wurden 
ergänzt und jeder Bauführung zur Verfügung gestellt. Nicht selten kam es vor, 
daß ein eben auf einer Baustelle aufgenommener Arbeiter das Arbeitsbuch eine 
halbe Stunde später zurückgestellt erhielt, mit dem Bemerken, daß man Ver-
einsmaurer nicht brauchen könne. Die bekanntesten Funktionäre wurden von 
Baustelle zu Baustelle gehetzt, immer wieder nach einigen Tagen Arbeit, ja mit-
unter nach Stunden, entlassen oder sofort bei der Arbeitsaufnahme abgewiesen 
und manche von ihnen sogar zur Auswanderung gezwungen. Zu Beginn des 
Jahres 1905 glückte es mir übrigens, nach vorhergegangenen vergeblichen Ver-
suchen, auf einer Baustelle im 19. Bezirk Fuß zu fassen. Mein Spezi wurde Kol-
lege Pfaff, mit dem ich mich indessen sehr angefreundet hatte. Zu Mittag unse-
res ersten Arbeitstages überraschte Pfaff die gesamte Arbeiterschaft mit dem 
Vorschlag, wir sollten uns einen Vertrauensmann wählen. Alles war einverstan-
den, und trotz meines lebhaften Widerspruchs wurde ich Vertrauensmann der 
Belegschaft. Zwei Arbeiter, ein bei der Firma schon lange beschäftigter Maurer 

Johann Böhm (1886–1959),  
Präsident des ÖGB (1945–1959)
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1
Bausteine des Betriebsräte
gesetzes vor 1918

und Pfaff, unternahmen es, mich beim Bauunternehmer (…) vorzustellen. Der 
Bauunternehmer war in diesem Fall sein eigener Polier und war den ganzen Tag 
auf der Baustelle. Als er hörte, worum es sich handelte, nahm er die Hand zum 
Ohr, beugte sich zu Pfaff, der wesentlich kleiner war als dieser Riese, nieder und 
verlangte: „Sagen S’ mir doch ins Ohr, daß ich weiß, ob ich recht verstehe. Einen 
Vertrauensmann wollt ihr haben? Seid ihr so dumm, daß ihr nicht wisst, daß ich 
euer Vertrauensmann bin? Na, das ist eine schöne Geschichte, und noch dazu 
habt ihr euch so einen Buben gewählt, der noch nicht trocken hinter den Ohren 
ist. Na, mit dem werden wir gleich fertig sein. Kommen S’ her, Sie kriegen ihr 
Büchel und können gehen.“ Pfaff aber blieb völlig ruhig und sagte dem Herrn: 
„Wenn Sie unseren Vertrauensmann entlassen, so werden wir streiken.“ Darauf 
bekam der Bauunternehmer einen Wutanfall, riss die Kanzleitür auf, sah die 
gesamte Belegschaft des Baues vor der Kanzlei versammelt und schrie hinaus: 
„Wer von euch will streiken?“ Einmütig kam die Antwort zurück: „Wir alle!“  
(Johann Böhm. Erinnerungen aus meinem Leben. Wien 1986, S. 46–51)

Die ersten Tarif und Kollektivverträge
Im Gegensatz zu den beiden anderen institutionellen Vorläufern waren die Ver-
trauensmännerorganisationen jedoch keine sozialreformerischen Einrichtun-
gen, die in erster Linie auf eine Integration der Arbeitenden in Betrieb und 

Cover der Studie von Julius Deutsch:  
Die Tarifverträge in Österreich, Wien 1908
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Gesellschaften abzielten, sondern autonome Klassenorganisationen, die tenden-
ziell Gegenmachtpositionen einzunehmen vermochten. In diesen Auseinander-
setzungen entstand eine „völlig neue Rechtserscheinung“ – die Tarifgemein
schaften (Kollektivverträge), um Lohnkämpfe auf eine gesündere Basis zu 
stellen:

 x 1905 hatten bereits von 91 abgeschlossenen Tarifverträgen 51 zumindest 
die Absicht, Kollektivverträge zu bilden. 

 x 1906 fielen von insgesamt 448 Verträgen 201 in die Kategorie Ort-, 
Bezirks- und Landesverträge.

Im Gegensatz zu dieser Statistik berichtet Julius Deutsch in „Die Tarifverträge in 
Österreich“ von 517 Verträge mit 217.984 beteiligen Arbeiter und Arbeiterinnen.
1908 stellte die Metallarbeitergewerkschaft im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung der Kollektivverträge fest: 

„Früher herrschte in der Fabrik ein schrankenloser Absolutismus, nun 
müssen sich die Fabriksherren die Einrede der Arbeitervertreter gefal
len lassen, sie müssen mit ihnen als einer gleichberechtigten Vertrags
partei unterhandeln. Aus diesem Frühabsolutismus hat sich die Konsti
tution entwickelt“.
(Fritz Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften.
Vergangenheit und Gegenwartsprobleme, Band 1, Wien 1951, S. 298 f.)

Kennzeichnung des „Verbandes 
der Bäckereiarbeiter“ für Betriebe, 
die sich an die Kollektivvertrags-
vereinbarungen hielten (um 1910)
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1
Bausteine des Betriebsräte
gesetzes vor 1918

Das Erstarken der Gewerkschaftsbewegung in den folgenden Friedensjahren 
führte – besonders in den Industriezentren – zur (Wieder)-Gründung zahlreicher 
Fach- und Gewerkschaftsvereine. Nur bei 3,7 Prozent aller abgeschlossenen Kol-
lektivverträge ist die Gewerkschaft nicht beteiligt. Bestimmungen über die 
Lohnhöhe wurden in 93 Prozent aller Tarifverträge aufgenommen. 

Zunehmend fanden Bestimmungen über Minimallöhne und Entlohnung der 
Überstunden Eingang über die Kollektivverträge. Auch Arbeitszeitverkürzungen 
konnten durchgesetzt werden. Ausgehandelt wurden außerdem eine Fülle von 
Bestimmungen über Lehrlingswesen und Frauenarbeit, über Arbeitsvermittlung, 
Kost und Logis, Urlaub, Zuschüsse bei Erkrankung, Leistungsklauseln, Streikrecht, 
Kurzarbeit und Alkoholkonsum. KritikerInnen sprachen bereits von einem „Kol-
lektivvertrags-Koller“.

KV Statistik 1904 bis 1907
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2
Der Erste Weltkrieg  
1914–1918

Der Ausbruch des Krieges  Burgfriedenspolitik
Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Der sofort 
verhängte Ausnahmezustand erschwerte die gewerkschaftliche Tätigkeit. Ein 
Aufruf der Gewerkschaftskommission forderte zur Einstellung aller Lohnbewe-
gungen auf. Der Parteivorstand empfahl den Arbeiterinnen und Arbeitern Cis-
leithaniens außerdem, auf die Arbeitsruhe am Ersten Mai 1915 freiwillig zu 
verzichten. Burgfrieden war angesagt. 

Beginn der Massenstreiks

Trotz dieser Bemühungen begann bereits Ende Februar 1917 – im sogenannten 
Hungerwinter – die Nahrungsmittelnot voll auf die Volksmassen durchzuschla-
gen. In der Folge legten in den verschiedensten Teilen der Monarchie die Lohn-
abhängigen ihre Arbeit nieder. 

 x  März 1917 Streik der ArbeiterInnen in Donauwitz, in der zweiten April-
hälfte Streik der EisenbahnerInnen Wien. 

 x Im April 1917 setzte eine machtvolle Streikwelle der MetallarbeiterInnen 
ein, die bis April 1917 anhielt und auf Niederösterreich (Hirtenberg, Ter-
nitz, Amstetten) übergriff.

Die Kriegswirtschaft stand unter 
Militärkontrolle. Besonders in der 
Rüstungsindustrie wurden Frauen 
eingesetzt.
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 x Im Mai 1917 kam es in den Wiener Arsenalwerken zu einem spontanen 
Streik, den die sozialdemokratische Parteiführung nur mit Mühe beilegen 
kann. Denn während Kriegsgewinnler märchenhafte Profite einstreifen, ist 
die ökonomische Lage der großen Mehrheit der ArbeiterInnenschaft 
schlecht. Hunger, Not und Mangel bestimmten das Alltagsleben. 

 x Im Juli 1917 kam es zu Ausständen in St. Pölten, Fohnsdorf, Knittelfeld 
und Graz. Die Streiks und Unruhen wurden immer häufiger von ArbeiterIn-
nen ausgelöst, die nicht im Krieg eingesetzt waren und anstelle der Män-
ner in den Betrieben arbeiteten.

Der im Herbst 1916 fällige österreichische Gewerkschaftskongress wurde wegen 
der Schwierigkeiten der Beschickung und Einberufung durch eine Reichskonfe-
renz in Wien vom 23. bis 25. November 1917 ersetzt.

Die Jännerstreiks des Jahres 1918

Am Morgen des 14. Jänner 1918, einem Montag, stellten die ArbeiterInnen der 
Daimler-Werke in den Werkstätten in Wiener Neustadt die Arbeit ein und ström-
ten zur Betriebsversammlung in den Fabrikshof. Das allein war schon ein Akt 
der Auflehnung gegen die Staatsgewalt, denn die DaimlerWerke erzeug
ten Motoren für Flugzeuge, Kriegsschiffe und Armeefahrzeuge sowie 
anderes kriegswichtiges Material. 
Obwohl damit der Vorwurf des Hochverrates im Raum stand, zogen die geord-
neten Züge der ArbeiterInnen zum Hauptplatz weiter, von wo sich die Vertrau-
ensmänner sämtlicher Betriebe zum Stadtrat begaben. Anlass war die Kürzung 
der ohnehin geringen „Koch-Mehlquote“ um 50 Prozent. DemonstrantInnen 
drohten mit Demolierung der Mehlläden und Lebensmittelgeschäfte. Die Nach-
richt vom spontanen Streik breitete sich wie ein Lauffeuer aus. Die großen und 
für die Rüstung wichtigen Industriebetriebe in Ternitz, Wimpassing, Traiskirchen 
traten ebenfalls in den Streik. Selbst die 40.000 ArbeiterInnen der Wöllersdorfer 
Munitionswerke legten die Arbeit nieder. Die Arbeiter der FIAT-Werke in 
Wien-Floridsdorf und im Wiener Arsenal schlossen sich den Wiener Neustädtern 
ebenfalls an.
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Die Entstehung der Arbeiter und Soldatenräte

Während die Delegationen der Streikenden verhandelten, beorderte die Heeres-
leitung rumänische, ruthenische und bosnische Truppen, mit denen die Strei-
kenden nicht sprechen konnten, nach Wiener Neustadt und in andere Orte des 
Ausstandes. Die militärischen Kommandanten hofften, dass diese Truppen ihren 
Befehlen gehorchen und auch gegen streikende deutsche ArbeiterInnen vorge-
hen würden. In Wiener Neustadt räumte tatsächlich anlässlich einer Demons-
tration bosnische Infanterie mit gefälltem Bajonett den Hauptplatz und die 
Hauptstraßen der Stadt.

Immer drängender wurden trotzdem die Rufe nach Unterstützung der russi-
schen RevolutionärInnen bei den Friedensverhandlungen mit den Mittelmäch-
ten in Brest-Litowsk. In Flugblättern wurde gefordert: „Kampf für den soforti-
gen allgemeinen Frieden! Frieden ohne Annexionen und Kontributionen! 
Kampf für politische und soziale Freiheit! Nieder mit dem Krieg! Nieder mit 
der Regierung!“ 
 x  17. Jänner 1918: Straßendemonstrationen und Arbeitsniederlegungen in 

Krakau (Galizien). 

 x  18. Jänner 1918: Die ArbeiterInnen sämtlicher Industriebetriebe der Stei-
ermark und Oberösterreichs schließen sich dem Ausstand an. 

Der Riesenkampf dauerte neun Tage. Als sich die Streikenden unter dem Namen 
„Arbeiter und Soldatenräte“ in einer Konkurrenz zur Staatsmacht organi-
sierten, erzitterte die Monarchie in ihren Grundfesten.

Die „Räte“ kennzeichneten eine neue, nur bei ihnen zu beobachtende Art der 
Willensbildung. Ihr Kernstück war ein imperatives Mandat, die Maxime perma-
nenter Kontrolle der Gewählten von Seiten der WählerInnen, ihre ständige 
Rechenschaftspflicht gegenüber den WählerInnen und ihre jederzeitige Abbe-
rufbarkeit durch die WählerInnen.

Die Gewaltenteilung verwerfend, verkörperten sie den Grundsatz von Beschluss-
fassung und Durchführung, der Verschmelzung von legislativer und exekutiver 
Gewalt und das Prinzip, normengebend und vollziehend zugleich zu sein. Sie Streiksituation im Jänner 1918
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verstanden sich als Gegenpol zum parlamentarisch-demokratischen Repräsen-
tationssystem und als potenzieller Nachfolger des bürgerlichen Staates.

Die von dieser Entwicklung überraschte Sozialdemokratie unter Führung des 
„Hofrates der Revolution“ Victor Adler (1852–1918) versuchte zunächst ein 
Übergreifen der Rebellion auf die Matrosen der Kriegsmarine im Hafen von Cat
taro zu verhindern. Hinter den Kulissen konspirierte er mit dem k. und k. Außen-
minister Ottokar Czernin (1872–1932) gegen die Friedensinitiativen der Bolsche-
wiki. Der Parteivorstand mahnte gleichzeitig zur Besonnenheit und Ordnung.

Das Ende der österreichischungarischen Monarchie

Am 9. Oktober 1918 lösten sich Tschechen und Slowaken von der Monarchie, 
es folgten Kroaten und Rumänen. In Wien trat die provisorische Nationalver-
sammlung für Deutschösterreich zusammen. Aus Angst vor der völligen Umwäl-
zung der Gesellschaft überließen die Parteien der Sozialdemokratie im neuen 
Nationalrat den Vorsitz, den Karl Seitz (1869–1950) einnimmt. Am 11. Novem-
ber 1918 unterzeichnet Kaiser Karl I. (1887–1922), der Nachfolger des 1916 
verstorbenen Kaiser Franz Josef, eine Verzichtserklärung und verließ daraufhin 
das Land.

Der Erste Weltkrieg hatte in Österreich 1,3 Millionen Tote und Vermisste und 
zwei Millionen Verwundete gefordert. 

Demobilisierte Matrosen, 
Südbahnhof, November 1918
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Victor Adler (1852–1918)
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Die Erste Republik  
1919–1933

Die Ausrufung der Ersten Republik

Nach dem Abschluss des Waffenstillstands und dem Verzicht Kaiser Karls auf die 
weitere Führung der Staatsgeschäfte wurde am 12. November 1918 die demo-
kratische Republik DeutschÖsterreich ausgerufen. Große Teile der Bevölke-
rung und auch die meisten VertreterInnen der politischen Parteien waren der 
Auffassung, dass dieses „Restösterreich“ nicht lebensfähig wäre.

Bei einer Massenkundgebung zur Ausrufung der Republik vor dem Gebäude des 
Parlaments in Wien schnitten Angehörige der Roten Garde, einer der Kommu-
nistischen Partei Deutschösterreichs nahestehenden Abteilung der von Julius 
Deutsch (1884–1968) geführten Volkswehr, einem Übergangsheer aus Freiwilli-
gen, den weißen Streifen aus der österreichischen Fahne. Als sie die Räterepu-
blik ausrufen und ins Parlament eindringen wollten, gab es zwei Tote und viele 
Verletzte. 

Bereits ab Jänner 1918 wurden die spontan entstandenen Arbeiterräte mehr und 
mehr von der Sozialdemokratischen Arbeiterparte (SDAP) „diszipliniert“. Eine 
wichtige Person in diesem Prozess war Victor Adlers Sohn, Friedrich Adler 
(1879–1960). Seit seinem Attentat auf Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh 
(1859–1916) und seit seiner glänzenden Verteidigung war er „Idol“ der Arbeite-
rInnenklasse. Sein Entschluss, sich nicht der am 3. November gegründeten Kom-

12. November 1918: Ausrufung der 
Republik. Menschenmassen vor dem 
Parlament.
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munisten Partei Österreich (KPÖ) anzuschließen, sondern der Sozialdemokratie 
„treu“ zu bleiben, war von zentraler Bedeutung.

Die Verwirklichung einer Räterepublik nach dem Vorbild der Sowjetunion stand 
in Österreich bis Sommer 1919 im Raum. Im benachbarten Bayern und Ungarn 
existierten – wenn auch nur für eine kurze Zeit – Räterepubliken. Die Sozialde-
mokratie unter Otto Bauer (1881-1938) entschied sich für eine „Republik der 
sozialen Reformen“.

Die Sozialdemokratie in der Regierung (1918–1920)

Nach dem Tod von Victor Adler wurde Dr. Karl Renner (1870–1950) Staatskanz-
ler und bildete eine Konzentrationsregierung aus VertreterInnen aller politischen 
Parteien: Sozialdemokratie, Christlichsoziale und Deutschnationale. Die ersten 
Wahlen zur verfassungsgebenden (konstituierenden) Nationalversammlung 
fanden am 16. Februar 1919 statt. Erstmals waren auch Frauen wahlberechtigt.

Die Sozialdemokratie nützte diese revolutionäre Phase in den ersten Monaten 
nach der Ausrufung der Republik Deutschösterreich, um ein soziales und politi-
sches Reformprogramm unter der Federführung des Spitzenfunktionärs der Tex-
tilarbeitergewerkschaft und Vorsitzenden der Gewerkschaftskommission, Ferdi
nand Hanusch (1866–1923), der zum Staatssekretär für soziale Fürsorge (ab 
März 1919 für soziale Verwaltung, nachdem das Staatsamt für soziale Fürsorge 
mit dem Staatsamt für Volksgesundheit zusammengelegt wurde) bestellt wird. 
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Staatskanzler 1918–1920
Abg. z. NR 1920–1934

Karl Seitz (1869–1950), erster Floridsdorfer Reichsratsabgeordneter 
(1901) in der Monarchie, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei 
und Bürgermeister von Wien (1923–1934) in der Ersten Republik.  
Der Karl-Seitz-Hof (1951) und der Karl-Seitz-Platz (1998) in Wien 
erinnern an ihn.
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Ferdinand Hanusch 
(1866–1923)
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durchzusetzen. Er wurde zum Staatssekretär für soziale Fürsorge bestellt (ab 
März 1919 für soziale Verwaltung) und in der Vielzahl wurden die sogenannten 
„HanuschReformen“ durchgeführt, die nicht nur für ihre Zeit als „revolutio-
när“ anzusehen waren, sondern in der Folge auch die Grundlage für viele soziale 
Gesetze in der Zweiten österreichischen Republik werden sollten.

Phase 1 – Abhilfemaßnahmen und Noterlässe: 

 4. November 1918: Aufstellung der Industriellen Bezirkskommission zur 
Organisierung der Arbeitsvermittlung; Errichtung von 
Einigungsämtern

 6. November 1918: Vollzugsanweisung über staatliche Arbeitslosenunter-
stützung

12. November 1918: Regelung der Sonn- und Feiertagsruhe in Gewerbebe-
trieben

19. November 1918: Gesetz über den achtstündigen Arbeitstag in fabriks-
mäßig betriebenen Gewerbebetrieben

20. November 1918: Ausdehnung der Arbeitslosenunterstützung auf Ange-
stellte

29. Dezember 1918: Regelung der Arbeits- und Lohnverhältnisse in der 
Heimarbeit

25. Jänner 1919: Aufhebung der Arbeitsbücher, Bestrafung des Kon-
traktbruchs

Phase 2 – radikale Phase:

14. März 1919: Gesetz über die Vorbereitung der Sozialisierung

 3. April 1919: Bäckerarbeitergesetz

25. April 1919: Invalidenentschädigungsgesetz
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14. Mai 1919: Vollzugsanweisung betreffend die zwangsweise Ein-
stellung von Arbeitern in gewerblichen Betrieben; Ver-
bot der Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche

15. Mai 1919: Betriebsrätegesetz

30. Juli 1919: Arbeiterurlaubsgesetz

Phase 3 – Konsolidierung:

17. Dezember 1919: Gesetz über den achtstündigen Normalarbeitstag 
(Erweiterung auf kleingewerbliche Betriebe)

18. Dezember 1919: Gesetz über die Errichtung von Einigungsämtern und 
Kollektivverträgen

26. Februar 1920: Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte

24. März 1920: Gesetz über die Arbeitslosenversicherung

(Walter Göhring/Brigitte Pellar/Ferdinand Hanusch, Wien 2003, S. 204)

Das Sozialisierungskonzept nach Otto Bauer

Otto Bauer (1881–1938), aus der russischen Kriegsgefangenschaft kommend, 
Proponent des linken Parteiflügels, schlug zur Eindämmung der Expansion von 
Räterepubliken Petrograd-Budapest-München in Richtung Westeuropa, eine 
Reihe weitreichender reformistischer Sozialisierungskonzepte vor. Seine Überle-
gungen basierten auf seinem intensiven Studium des Marxismus und Sozialis-
mus und auf der genauen Beobachtung der Entwicklung der Revolution in Russ-
land, aber auch auf persönlichen Erfahrungen während der Zeit in russischer 
Kriegsgefangenschaft im Verlauf des Ersten Weltkrieges. Seines Erachtens soll-
ten die Veränderungen nicht gewaltsam, sondern auf demokratiepolitischem 
Weg durchgeführt werden. 

3.1
Das Sozialisierungskonzept 
nach Otto Bauer
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Otto Bauer (1881–1938) geboren in Wien, Jusstudium in Wien. Ab 1907 Sekre-
tär des Klubs der sozialdemokratischen Abgeordneten. Schriftleiter der Zeit-
schrift „Der Kampf“ und Redaktionsmitglied der „Arbeiter-Zeitung“. Im Ersten 
Weltkrieg in russischer Gefangenschaft (bis 1917), dort Kontakte mit russischen 
Menschewiki. Bauer zählte zum linken Flügel der Partei. Am 11. November 1918 
wurde er, quasi als Gegengewicht des Vertreters des rechten SP-Flügels um Karl 
Renner, in die Parteiführung geholt. Von 1919 bis 1920 war Bauer Mitglied der 
Konstituierenden Nationalversammlung, von 1920 bis 1934 Abgeordneter zum 
Nationalrat. Neben seiner Funktion als Vorsitzender der Sozialisierungskommis-
sion war er auch Staatssekretär im Außenamt. 1934 flüchtete Bauer nach Brünn, 
1938 mit seiner Frau Helene Bauer nach Paris, wo er am 5. Juli 1938 starb.

Bauers Konzept, dass er in einer Artikelserie im Jänner 1919 in der Arbeiter-Zei-
tung und später in einer eigenen Broschüre veröffentlicht hatte, sah vor, dass 
sich die Unternehmen eines Industriezweiges zusammenschließen sollten. Die 
Leitung sollten Verwaltungsräte übernehmen, an denen zu gleichen Teil alle 
Gesellschaftskreise des Industriezweiges beteiligt sein sollten.
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Szene aus „The Navigators“ von Ken Loach

In der ersten Phase der Sozialisierung hielt Bauer folgende Zusammensetzung 
der Verwaltungsräte für angebracht: 

 x ¼ Staatsvertreter, in der Mehrzahl von der Nationalversammlung, aber 
nicht aus ihrer Mitte gewählt.

 x ¼ Konsumentenvertreter, in der Konsumgüterindustrie von den Konsum-
güterverbänden ernannt. 

 x ¼ in der Investitionsgüterindustrie von der Abnehmerindustrie bestellt; 
von den Konsumgüterverbänden ernannt.

 x ¼ Arbeitnehmer- und Unternehmer.

In der zweiten Phase der Sozialisierung sollte die Vergesellschaftung dadurch 
abgeschlossen werden, dass die Unternehmer aus den Verwaltungsräten aus-
scheiden.

Das Gesetz über die Vorbereitung der Sozialisierung 
(14. März 1919)

Am 14. März 1919 (kurz nachdem die Sozialdemokratie am 16. Februar 1919 
im Restösterreich die Mehrheit gewonnen hatte) beschloss die Nationalver-
sammlung das Gesetz über die Vorbereitung der Sozialisierung, welches aus 
Gründen des öffentlichen Wohls die Enteignung geeigneter Wirtschaftsbetriebe 
zugunsten des Staates, der Länder und der Gemeinden erlaubte. Die Staats
kommission für Sozialisierung (Sozialisierungskommisssion) trat erstmals am 
19. März 1919 zusammen.

Den Antrag auf Schaffung der Sozialisierungkommission hatte nicht – wie 
angenommen werden könnte – die Sozialdemokratie eingebracht, sondern 
aus taktischen Gründen Ignaz Seipel von der christlich-sozialen Partei, d. h. die 
Errichtung der Staatskommission entstand zwar auf das Drängen der Sozialde-
mokratie, durch die Gründung einer „Kommission“, in der der Einfluss von 
Unternehmervertretern sehr beträchtlich war, konnten dennoch weitgehende 
Sozialisierungspläne hintangehalten werden.

Otto Bauer (1881–1938) wohnte in der 
Kasernengasse 2 in Wien; seit 1949  
Otto-Bauer-Gasse.
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Die Sozialisierungskommission (14. März 1919 bis März 1920)
Dem Vorstand der Sozialisierungskommission gehörten Otto Bauer als Präsi-
dent, Ignaz Seipel als Vizepräsident, sowie Franz Domes, Leopold Kunschak 
und V. Wutte an. Der Vorstand erstellte eine Liste von 28 Personen, die als 
VertreterInnen der beteiligten Staatsämter, der öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften, der Arbeiter und Angestellten sowie der Unternehmer zu Beratungen 
hinzugezogen werden sollten: 

Vertreter der Unternehmer waren G. Günther (Reichsverband der Österreichi-
schen Industrie), F. Hamburger (Hauptstelle Industrieller Arbeitsorganisation) 
und M. Friedmann (Abgeordneter). Vertreter der Landwirtschaft waren 
B. Ehrenfels (Landwirtschaftsgesellschaft), J. Hollersbacher und J. Wiesmaier 
(Landwirte und Abgeordnete).

Vertreter der Gewerkschaften waren Stephan Huppert (Obmann des Verbandes 
der Lebensmittelarbeiter und Josef Wiedenhofer (Sekretär des Metallarbeiter-
verbandes, der Konsumgenossenschaften Emmy Freundlich (Abgeordnete), der 
Gemeinden Hugo Breitner und Georg Emmerling
Weitere Mitglieder waren z. B. Karl Grünberg, Walter Schiff und R. Goldscheid 
und VertreterInnen der Staatsämter, darunter Karl Pribram.

(Erwin Weissel: Die Ohnmacht des Sieges. Arbeiterschaft und Sozialisierung nach 
dem Ersten Weltkrieg in Österreich, Wien 1976, S. 264)

Konkret vorgesehen waren Enteignungen und ihre Überführung in den Besitz 
und Betrieb in gemeinwirtschaftliche Anstalten und zwar von: 

Privatunternehmen des Kohlebergbaues und des Kohlengroßhandels, der 
Eisenerzgewinnung und der Roheisenerzeugung, die verarbeitenden 
Betriebe der gleichen Branchen, die Elektrizitätswirtschaft und die gro
ßen Forste neben der Holzindustrie und der Großhandel mit Holz.
Die Gewerkschaften kritisierten vor allem, dass die Banken in diesem Regie-
rungskonzept nicht enthalten waren. Offenbar weil der Gedanke, die Wirtschaft 
aus der Interessensphäre des einzelnen in die der Gesamtheit zu überführen, das 
war, was vom Kapital in allerschärfster Form bekämpft wurde. 
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Einige radikalisierte Betriebsbelegschaften formulierten ihre Kritik handfester: 
So erklärte der Arbeiterrat der Mitterberger Kupfer-AG am 13. März 1918 den 
Direktor einfach für abgesetzt. Am 7. April 1918 passierte das Gleiche im Alpi-
ne-Stahlwerk Donauwitz – immerhin eines der größten Unternehmen in der 
verbliebenen Republik Österreich.

Der Reichsvollzugsausschuss der Arbeiter und Soldatenräte reagierte am 
30. April 1919 unter dem Titel „Eine ernste Warnung“ mit folgenden Wor-
ten: 

„Das Proletariat bewahrt seine Ruhe in der Überzeugung, dass es ernst 
werden soll mit der Sozialisierung und es ist entschlossen, für diese 
Sozialisierung den Kampf mit aller Energie aufzunehmen. Die Regie
rungsvorlage, die im Wesentlichen auch unter dem Einfluss des Aus
beutertums zustande gekommen ist, stellt ein Minium dar, das zu for
dern ist, und kann überhaupt nur akzeptiert werden, auf dem Weg zu 
sozialen Umwälzung, der kommen muss. Wir warnen daher die bürger
lichen Parteien vor dem verbrecherischen Plan, die Regierungsvorlage 
über die Sozialisierung in irgendeiner Weise im Sinne der Profitinteres
sen zu ändern oder auch nur die Verhandlungen zu schleppen“. 
(Friedrich Adler in der Arbeiter-Zeitung von 1. Mai 1919)

Viele Unternehmer reagierten auf solche Ankündigungen, indem sie keine Mühe 
verwendeten, ihre Betriebe auf Friedensproduktion umzustellen, ihren Betrieben 
Rohstoffe, ihren Waren Absatz zu suchen. Sie zogen es vor, ihr Kapital aus der 
Produktion zurückzuziehen und verbrachten es in ausländisches Geld und 
 Banken. 

Im März 1920 stellte die Sozialisierungskommission ihre Tätigkeit völlig ein. Als 
Überbleibsel ihrer vergangenen Aktivitäten bestanden 1925 nur mehr zwei 
gemeinwirtschaftliche Unternehmungen, nämlich die „Gemeinnützigen Werke 
Arsenal“ und die „Heilmittelstelle“.

3.2
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Die Erste Republik  
1919–19333

BetriebsrätInnen und Sozialisierung

Es sei kein Zufall, dass das österreichische Betriebsrätegesetz im Rahmen der 
staatlichen Sozialisierungskommission als Gesetz entstanden ist, schrieb Käthe 
Leichter in ihrem Beitrag „Betriebsräte und Sozialisierung“ in der Mai-Ausgabe 
der Zeitschrift Arbeit & Wirtschaft, die seit 1923 von den Arbeiterkammern und 
dem Bund der Freien Gewerkschaften herausgegeben wurde. 

Käthe Leichter, geb. Pick (1895–1942) war wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Otto Bauers in der Sozialisierungskommission. Sie war 1925 die Gründerin des 
Referates für Frauenarbeit in der Wiener Arbeiterkammer und führte eine Reihe 
von Studien über Frauenarbeit, etwa über Heim- und Industriearbeiterinnen, 
durch. 

Käthe Leichter wurde 1942 in der Psychiatrischen Anstalt Bernburg/Saale in der 
Nähe des NS-Konzentrationslagers Ravensbrück ermordet.

Die Erkenntnis, dass die Gestaltung der Arbeits- und Lohnbedingungen von der 
wirtschaftlichen Lage beeinflusst wird, führte innerhalb der Sozialdemokratie 
zur bleibenden Erkenntnis, dass die Führung der Wirtschaft nicht der Willkür der 
Unternehmer, ihrer alleinigen Initiative, ihrer Fähigkeit oder Unfähigkeit überlas-
sen werden sollte. Das Betriebsrätegesetz sollte helfen, die Betriebsdemokratie 

Arbeit & Wirtschaft Mai 1919
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Szene aus „The Navigators“ von Ken Loach

als Gegengewicht zum Kapitalismus auszubauen. Die „Arbeiter-Räte“ entwickel-
ten innerhalb der Betriebe keine Aktivitäten. Sie überließen ihren politischen 
Konkurrenten einfach dieses Feld. 

Bei dieser Aufgabenstellung erwiesen sich vorhandene Festsetzungen von Löh-
nen, Arbeitszeit und Lehrlingswesen zwischen Knechten, Gesellen und Meistern 
innerhalb der Zünfte, die sich bis ins Mittelalter rückverfolgen lassen und als 
kollektivvertragsähnliche Gebilde dem Arbeitsfrieden dienten, als hilfreiche Vor-
läufer. Ebenso wie die in einzelnen Gewerbesparten (Buchdrucker, Schriftgießer-
gehilfen, Gesellen der Seidenzeugfabriken usw.) im Zuge der Revolution 1848 
sich entwickelnden solidarischen Zusammenschlüsse, insbesondere Einungsäm-
ter zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und ArbeiterInnen.

Käthe Leichter (1895–1942)
Die Käthe-Leichter-Gasse und der Käthe-Leichter-Hof in Wien erin-
nern an sie. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Redakteur Otto Leichter 
(1897–1973) war sie eines der Gründungsmitglieder der „Revolutionären 
Sozialisten“.
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Die Beschlussfassung des Betriebsrätegesetzes

Am 24. April 1919 legte die staatliche Sozialisierungskommission dem Sozial-
ausschuss der Nationalversammlung einen Gesetzesentwurf über die Betriebs
räte zur Beratung und Beschlussfassung vor. In diesem Entwurf war vorgese-
hen, dass den Gewerkschaften die Mitwirkung bei der Regelung der Arbeits- und 
Lohnverhältnisse zugesprochen werden sollte. Eine Vereinbarung, die es mit sich 
gebracht hätte, dass anstelle der kollektiven Lohnvereinbarungen individuelle 
„Betriebsvereinbarungen“ zugenommen hätten und somit die Tätigkeit der 
Gewerkschaften geschwächt gewesen wäre. Es wurden daher seitens der 
Gewerkschaft entsprechende Änderungen eingefordert. Der Sekretär der 
Gewerkschaftskommission Anton Hueber (1861-1935) stellte auch klar, dass 
den von den Gewerkschaften abgeschlossenen Kollektivverträgen eindeutig Vor-
rang einzuräumen sei.

Schließlich wurde das Betriebsrätegesetz trotz heftiger Widerstände seitens der 
Unternehmer, die sich heftig gegen gesetzlich anerkannte Betriebsräte wider-
setzten, am 15. Mai 1919 beschlossen.

Inhalt des Betriebsrätegesetzes:

Das Betriebsrätegesetz sollte den „industriellen Absolutismus“ beenden 
und die Arbeit der Vertrauensmänner in den Betrieben auf eine gesetzli
che Basis stellen:
 x In allen Betrieben ab 20 Beschäftigten können BetriebsrätInnen bzw. Perso-

nalvertreterInnen (im öffentlichen Dienst, Post und Bahn, Schifffahrt, weibli-
che Hausangestellten an Bundeserziehungsanstalten) gewählt werden. 

 x Diese frei gewählten Personen in einem Betrieb unter Kündigungsschutz 
sind dazu da, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der 
Belegschaft wahrzunehmen und zu fördern. 

 x (In der Zeit davor wurde die Gewerkschaftsarbeit von Vertrauensmännern 
ohne gesetzlichen Schutz auf eigenes Risiko geleistet – Mitglieder sam-
melten bei Bedarf für den Streikfonds). 
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 x Die BetriebsrätInnen bedienen sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben bestimm-
ter Organe, Beauftragten und dem Ausschuss, der zumindest aus dem Vor
sitzenden, dem Schriftführer und dem Kassaverwalter besteht.

Den ersten Entwurf des Betriebsrätegesetzes und die meisten der weiteren 
Textänderungen führte in enger Zusammenarbeit Otto Bauer mit Sektionschef 
Dr. Arnold Krasny von Ergen (1869–1937) durch. Er war Beamter und National-
ökonom, ab 1910 Ministerialrat und ab 1919 Sektionschef im Ministerium für 
öffentliche Arbeiten. In seinen Schriften trat er für einen planmäßigen Ausbau 
der Stromversorgung und die Elektrifizierung der Staatsbahnen ein.

Weitere Aufgaben der BetriebsrätInnen:
 x Überwachung der Kollektivverträge.

 x Einführung von Kollektivverträgen in Zusammenarbeit mit den Gewerk-
schaften dort, wo bisher keiner besteht.

 x Überprüfung der Lohnlisten und Lohnauszahlungen.

 x Festsetzen der Stück- und Akkordlöhne.

 x Überwachung im Bereich des Arbeitsschutzes, der Betriebshygiene und der 
Arbeitsversicherungen. 

 x Verpflichtung des Unternehmensleiters zu allmonatlichen Beratungen über 
Betriebsführung mit Betriebsrat.

 x Teilnahme an der Verwaltung von Aktiengesellschaften oder ähnlichen 
Unternehmungen.

 x Verwaltung einer Betriebsratsumlage in der Höhe von 0,5 % des Arbeits-
verdienstes.

 x Aufrechterhaltung der Disziplin.

 x Anzeigen gegen Unternehmer, die die Betriebsratswahl oder die Arbeit des 
Betriebsrates während der Dienstzeit behindern.

 x Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen.

 x Anfechtung der Kündigung oder Entlassung von Arbeitnehmern.

3.3Betriebsrätegesetz
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 x Entwicklung von Antworten auf spezifisch weibliche Problemstellungen, die 
auf der Erkenntnis beruhen, dass der Großteil der Frauen nicht zum Vergnü-
gen Lohnarbeit verrichtet, sondern durch die Not dazu gezwungen ist. 
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Otto Bauer, der Spiritus Rector dieses legistischen Gesamtkonstrukts, sah – 
obwohl all diese Aktivitäten auf die Betriebsebene beschränkt waren – die Mög-
lichkeit, einen Stab mit Fertigkeiten wie Buchhaltung, Kalkulation und Betriebs-
führung heranzubilden, die bei einer zukünftigen Demokratisierung der Wirt
schaft im Rahmen einer sozialistischen Gesellschaft nützlich wären.

Schulungen für Betriebsräte und Betriebsrätinnen
Die Gewerkschaften und Arbeiterkammern unternahmen in der Folge erhebliche 
Anstrengungen zur Schulung von BetriebsrätInnen. Einen der ersten Gewerk-
schaftskurse hielt der Gewerkschafter und Redakteur des „Metallarbeiters“ Vik
tor Stein (1876–1940) am 17. November 1919 ab. 

(Arbeiter-Zeitung, 12. November 1919)

Auch die Staatskommission für Sozialisierung hielt Kurse ab. Im Frühjahr 1926 
wurde unter der Leitung von Josef Luitpold Stern (1886–1966) die Arbeiter
hochschule eingerichtet, und ab Herbst 1926 wurden junge BetriebsrätInnen in 
der von Richard Wagner (1888–1941) geleiteten Gewerkschaftsschule unter-
richtet.

Seitens der Unternehmerschaft und der bürgerlichen Parteien gab es hingegen 
heftige Widerstände gegen das Betriebsrätegesetz samt Nebenbestimmungen. 

Die Zeitschrift „Der Arbeitgeber schrieb am 15. Mai 1919, als das Betriebsrätege-
setz beschlossen wurde:

Richard Wagner, Leiter und Lehrer der Gewerkschaftsschu-
len 1926–1933.
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„(...) der Unternehmer hat endgültig aufgehört, Herr in seinem Haus 
zu sein. Er tritt in ein Verhältnis der Abhängigkeit von seinen 
Angstellten. (...)“. 

In der Praxis führte diese strikte Ablehnung zu schmerzhaften Kompromissen: 

 x Wie schon erwähnt, legte die bürgerliche Mehrheit im Parlament die 
Grenze für eine verpflichtende Wahl zu Betriebsratskörperschaften erst ab 
20 statt mit 10 Beschäftigten fest.

 x Landwirtschaftliche Betriebe blieben vom Gesetz ausgeschlossen. (Damit 
scheiterte Otto Bauers Vision, auch Großgrundbesitzer und Adelige in die 
kommende neue Gesellschaftsordnung einzuordnen).

 x Das Strafausmaß für Unternehmer bei Zuwiderhandlungen wurde von 
20.000 Kronen Geldstrafe oder Arrest bis zu drei Monaten auf 2.000 Kro-
nen und Arreststrafe bis zu acht Tagen reduziert.

Auszug aus einem Interview mit Rosa Jochmann, einer der ersten Betriebs
rätinnen Österreichs in der Ersten Republik. 

Du hattest die Interessen von rund 350 ArbeiterInnen zu vertreten. Wie 
verhielt sich die Betriebsleitung zu dir?
Sobald Entlassungen bevorstanden, ging ich zum Betriebsleiter. Der war ein 
sehr netter Mann, und ich sagte zu ihm: „Herr Betriebsleiter, gegen die Entlas-
sungen von einigen der Leute muß ich aus bestimmten Gründen Einspruch 
erheben“. Da sagte er eines Tages zu mir: „Wissen Sie was, Fräulein, Sie sind 
immer unzufrieden mit meinen Vorschlägen, wer entlassen oder aufgenom-
men werden soll. Ab jetzt erstellen Sie selbst die Liste. Bedenken Sie aber bitte 
eines: der Betrieb muß weitergehen!“ Er meinte damit, daß ich begabtere 
Arbeiterinnen im Betrieb belassen müßte, auch wenn sich andere in größerer 
Notlage befanden und den Arbeitsplatz dringender gebraucht hätten. Meine 
beiden Schwestern arbeiteten auch bei Auer, und auf der Entlassungsliste 
standen dann ihre Namen als erste drauf, obwohl es uns sehr schlecht gegan-
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gen ist. Aber nur so konnte ich mir das Vertrauen meiner Kollegen erwirken. 
Die Zeit zwischen Entlassung und Wiedereintritt war bei uns zu Hause eine 
ausgesprochene Hungerperiode. Ich erinnere mich noch an die Frage meiner 
Meisterin, die mir eine mütterliche Freundin war: „Rosa, was ist mit dir? Du 
bist ja ganz blaß!“ Ja, ich hatte Hunger – aber ich schämte ich mich, ihr es zu 
sagen.

Rosa, du konntest bei deinen Interventionen sicher nicht immer nur nach 
deinem guten Herzen handeln? Wie kamst du zu Sachwissen für die 
Betriebsratstätigkeit?
Mir wurde vom Chemiearbeiterverband erklärt: Wenn du eine gute Betriebs-
rätin sein willst, mußt du die Gesetze kennen. Ich bin in vielen Nächten stun-
denlang gesessen und habe mich in die Materie hineingearbeitet. Außerdem 
habe ich unzählige Vorträge und Versammlungen besucht. Eines Tages hieß es, 
im Brauhaus wird eine Frau Doktor Käthe Leichter zu uns sprechen. Meine 
Kolleginnen waren nicht begeistert, nach einem schweren Arbeitstag und der 
furchtbaren Hitze im luftdicht abgeschlossenen Brennsaal zu einem Vortrag zu 
gehen. Aber aus Pflichteifer habe ich sie gedrängt, diese Versammlung doch zu 
besuchen, obwohl ich mir innerlich dachte: Was wird uns diese Frau Doktor 
schon Wichtiges zu sagen haben. Wir gingen also hin – und Käthe Leichter zog 
uns in ihren Bann. Wir waren voll Erstaunen und Begeisterung, denn diese Frau 
Doktor hat unsere Nöte und Sorgen klar erkannt und uns erklärt, wie man das 
verändern könnte. Nach der Versammlung ist sie nicht gleich davongelaufen, 
sondern hat sich noch lange mit uns unterhalten, damals sah ich Käthe Leich-
ter zum ersten Mal, und wenig später erhielt ich von ihr eine Einladung zu 
einem Betriebsrätekurs in der Arbeiterkammer. Käthe wurde zu meiner bewun-
derten Beraterin und Freundin.

(Maria Sporrer/Herbert Steiner [Hrsg.]: Rosa Jochmann. Zeitzeugin. Wien–Mün-
chen–Zürich 1983, S. 26 f.)

An Rosa Jochmann erinnert der Rosa-Jochmann-Ring am Leberberg 
(1995), die ebenfalls in Simmering gelegene und 1994 errichtete   
Rosa-Jochmann-Schule, Fuchsröhrenstraße 21–25, und der  
Rosa-Jochmann-Park, 2., Weintraubengasse 23.
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Szene aus „The Navigators“ von Ken Loach

Erste Einschränkungen für BetriebsrätInnen

Im Juni 1928 wurden unter den veränderten politischen Rahmenbedingungen 
im Nationalrat vier Verordnungen beschlossen, welche die Arbeit der Betriebs-
rätinnen einschränkten: in Kleinbetrieben konnten keine BetriebsrätInnen mehr 
gewählt werden, es wurde ein sehr komplizierter Wahlvorgang eingeführt, und 
für die Anfechtung einer Betriebsratswahl war kein strikter Nachweis mehr 
erforderlich. Auch mussten Betriebsrätinnen halbjährlich einen Tätigkeitsbericht 
und eine Aufstellung ihrer Ausgaben öffentlich anschlagen, und Betriebsratssit-
zungen durften nur mehr in Notfällen während der Arbeitszeit abgehalten wer-
den.

Trotz all dieser Feindschaft – „Obstruktion“ – sogar tätlichen Angriffen und 
erzwungenen Kompromissen konnte Karl Renner in einer Bilanz über zehn aktive 
Jahre in einer Festschrift von „Arbeit und Wirtschaft“ feststellen, 

„… dass sich die Betriebsräte in Österreich nicht nur dank der parla
mentarischen Macht der Sozialdemokratie im Gesetz behauptet, son
dern auch in der wirtschaftlichen Praxis bewährt haben“. 

Dass diese Einschätzung, die auch vom Vorsitzenden des Bundes freier Gewerk-
schaften Anton Hueber geteilt wurde, mehr propagandistisches Wunschden-
ken als tatsächliche Realität widerspiegelte, kann im vorliegenden Rahmen nicht 
umfassend diskutiert werden.

Fest steht, dass schon wenige Wochen später, am 7. Oktober 1929, diese Peri-
ode, in der das österreichische Betriebsrätegesetz trotz aller Mängel das revolu-
tionärste und am weitest gehende seiner Art war und damit den Mythos vom 
„österreichischen Krähwinkel“ Lügen strafte, endete.

Anton Hueber (1861–1935), Drechsler, ab 1895 Sekretär  
der Reichsgewerkschaftskommission und wichtigster Repräsentant  
der Gewerkschaften in der Monarchie. 3.4

Zur Abbildung Seite 38: Die Zeitschrift „Der Betriebsrat“ wurde 1923 aufgelöst und mit 
der Zeitschrift „Arbeit & Wirtschaft“ zusammengelegt, die fortan als Informationsorgan 
für Betriebsrätinnen und Betriebsräte dienen sollte.

➔
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Die Krise der Bodencreditanstalt und die Weltwirschaftskrise 
(1929)

Alle österreichischen Zeitungen veröffentlichen in Schlagzeilen eine amtliche 
Mitteilung, in der es hieß, dass auf Initiative der Regierung Verhandlungen 
wegen der Übernahme der Bodencreditanstalt durch die Creditanstalt vor 
dem Abschluss stünden. Den Einlegern und sonstigen Gläubigern der Bodencre-
ditanstalt würde volle Sicherheit verbürgt, die Aktionäre würden bedeutende 
Opfer bringen müssen.

Diese Nachricht wirkte wie eine Bombe. Die Weltwirtschaftskrise war in voller 
Wucht ausgebrochen. Zwischen 1929 und 1934 verminderte sich das Sozialpro-
dukt um ein volles Viertel. Massenarbeitslosigkeit prägte den Alltag.

Je mehr sich aber die Konjunktur verschlechterte, die politische Situation 
sich verschärfte, desto mehr wurden Betriebsräte und Betriebsrätinnen 
Zielschreibe von Angriffen. 
Bei der Verwirklichung eines Betriebsfaschismus stand die Alpine-Montange-
sellschaft, deren Sozialisierung nach dem Ersten Weltkrieg vereitelt wurde, an 
der Spitze. Aufgrund der erzwungenen Mitgliedschaft bei den unternehmer-
freundlichen Unabhängigen Gewerkschaften wurden sie außerhalb des Kon-
zerns allgemein als „Blutorangen“ bezeichnet (innen rot, außen gelb). 

Antiterrorgesetz 1930
1930 wurde auf Druck der Unternehmer das so genannte Antiterrorgesetz 
beschlossen, ein Gesetz, das die Gewerkschaften behindern sollte. Das Gesetz 
sah ein Verbot des Abzugs von Gewerkschaftsbeiträgen vor, doch es blieb wir-
kungslos. Die Gewerkschaften stellten sich rasch auf das Inkasso durch Vertrau-
ensleute um. Interessanterweise wurde dieses Gesetz bereits 1926 von den 
christlichen Gewerkschaften als Antrag in den Nationalrat eingebracht. Diesmal 
ging die Initiative von der Regierung Schober aus. Schwerer wog das im Gesetz 
enthaltene Streikverbot.

3.4

Zur Abbildung Seite 40: Die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift „Arbeit & Wirtschaft“ 
anlässlich des 10-jährigen Bestandes des Betriebsrätegesetzes.

➔
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Der Beginn des „Wegräumens des sozialen Schutts“

Als der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß (1892–1934) seinen 
berühmt gewordenen Satz vom „Wegräumen des sozialen Schutts“ sprach, 
meinte er damit auch die Einrichtung der BetriebsrätInnen, die Schritt für Schritt 
in die Defensive gedrängt und schließlich durch „Vertrauensmänner“ ersetzt 
wurden.

Auf sozialdemokratische Vorschläge für ein „Programm zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit“, das ausführliche Vorschläge für den Arbeitsmarkt, den 
Außenhandel, die Landwirtschaft, das Kreditwesen, die Bekämpfung von Kartel-
len und Monopolen sowie für die öffentliche Investitionstätigkeit enthält, 
reagierten seine Anhänger in der Steiermark am 13. September 1931 mit 
einem Putschversuch.

Das Erstarken des Nationalsozialismus

Seit den 1930er-Jahren gab es für die junge österreichische demokratische 
Republik sowohl die Heimwehrgefahr als auch eine zunehmende nationalsozi-
alistische Gefahr. Bei den Landtagswahlen in Wien (1932) gewannen die Natio-
nalsozialisten deutlich an Stimmen, bei den Gemeinderatswahlen in Innsbruck 
(die letzten freien Wahlen in der Ersten Republik) erzielten sie 40 % Stimmenan-
teil.

Das Ende der Demokratie

Der Streik der EisenbahnerInnen am 1. März 1933 war Anlass für eine dringli-
che Sitzung des Nationalrats am 4. März 1933. Im Parlament kam es zu einer 
Abstimmung über die Eisenbahnergehälter, die unentschieden ausging. In der 
Folge traten die drei Präsidenten des Nationalrats aus „taktischen“ Gründen 
zurück, was die Beschlussunfähigkeit des Parlaments zur Folge hatte. Diesen 
Moment nützte Dollfuß zur Ausschaltung des Parlaments und verhinderte am 
15. März mit Polizeigewalt den Zusammentritt des Parlaments. 
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Dem Versammlungs und Aufmarschverbot am 7. März folgte am 25. März 
1933 das Verbot des Republikanischen Schutzbundes, am 26. Mai 1933 
der Kommunistischen Partei (KPÖ) und am 19. März 1933 der Nationalso
zialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). 

Im September 1933 erklärte Dollfuß die Errichtung eines Ständestaates mit 
starker autoritärer Führung als sein Ziel und bereits ab Oktober 1933 wurden 
viele politische GegnerInnen im Anhaltelager Wöllersdorf bei Wiener Neustadt 
interniert.

Die Errichtung von Personalvertretungen der Arbeiter und 
Angestellten (1933)

Im Zuge der fortschreitenden Entwicklung zur Diktatur brachte eine Verordnung 
der Bundesregierung vom 21. September 1933 über Errichtung von Perso
nalvertretungen der Arbeiter und Angestellten bei den Betrieben des Bundes 
massive legistische Verschlechterungen. So wurden Bestimmungen des § 2 des 
Betriebsrätegesetzes und eine Reihe von für die Unternehmungen erlassenen Per-
sonalvertretungsvorschriften aufgehoben und neue Grundlagen für die Erlassung 
von Personalvertretungsvorschriften für die Unternehmungen des öffentlichen 
Eisenbahnverkehrs (mit Ausnahme der Unternehmung „Österreichische Bundes-
bahnen) sowie für die Unternehmungen des öffentlichen Schifffahrtsverkehrs 

Flugblatt zum 1. Mai 1933

4.1
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geschaffen. (In derselben Verordnung wurde auch bestimmt, dass das Betriebs-
rätegesetz auf die forstwirtschaftlichen Betriebe keine Anwendung findet).

Der primär anti-sozialdemokratische und autoritäre Charakter der Verordnung 
tratt am deutlichsten in ihrem § 4 hervor, wo es hieß:

(1) Die Personalvertretungen (Zentralausschüsse bestehen aus Vertretern der 
Berufsvereinigungen der Arbeiter und Angestellten, denen der zuständige 
Bundesminister die Berechtigung zur Entsendung von Vertretern zuerkennt. 
Diese Berechtigung kann nur Berufsvereinigungen zuerkannt werden, denen 
Arbeiter und Angestellte der in Betracht kommenden Betriebe als Mitglieder 
angehören (…).

(2) Die Berechtigung zur Entsendung von Vertretern kann Berufsvereinigungen 
nicht zuerkannt werden, die nach ihrer Bezeichnung oder ihren Satzungen 
einer politischen Partei angegliedert oder unterstellt sind oder parteipoliti-
sche Bestrebungen verfolgen.

Das Betriebsrätegesetz erfährt durch mehrere Vollzugsanweisungen, die sich auf 
die Betriebsratswahlen, die Geschäftsordnung und Geschäftsführung der 
BetriebsrätInnen sowie die Geschäftsführung der Vertrauensmänner und die 
Verwendung der Betriebsratsumlagen eine nähere Interpretation. 

Bürgerkrieg in Österreich

Im Jänner 1934 begannen im Auftrag des Wiener Heimwehrführers und Vize-
kanzlers Emil Fey (1886–1938) systematische Hausdurchsuchungen nach Waf-
fen in sozialdemokratischen Privatwohnungen, Parteigebäude und Parteihei-
men. Aufgrund dieser Waffensuchen wurden bis 10. Februar rund 200 Funktio-
närInnen der Sozialdemokratie verhaftet; Emil Fey sah die Tatsache eines mar-
xistischen Komplotts bestätigt. 

Als demokratische Einrichtungen wurden auch die 1920 gegründeten 
Arbeiterkammern abgeschafft. Mit 1. Jänner 1934 wurden Regierungs
kommissäre eingesetzt und statt der gewählten Selbstverwaltung Verwal
tungskommissionen ernannt. 
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Anstelle der eigenständigen Gewerkschaften trat der durch Verordnung 
des Sozialministers am 2. März 1934 eingerichtete „Gewerkschaftsbund 
der österreichischen Arbeiter und Angestellten“, eine staatlich kontrol
lierte „Einheitsgewerkschaft“ (EG) mit den Arbeiterkammern als Ge schäfts
stellen. Damit gibt es für die ArbeitnehmerInnen keine freie Interessens
vertretung mehr.

Der Bürgerkrieg endete mit über 200 Toten und hunderten Verwundeten. 
21 Menschen wurden vom Standgericht zum Tode verurteilt, neun Urteile wur-
den tatsächlich vollstreckt. Nach den Februarkämpfen konnte Bundeskanzler 
Dollfuß endgültig ein faschistisches Regime in Österreich etablieren. Am 1. Mai 
1934 wurde „im Namen Gottes“ eine neue Verfassung verkündet. Anstelle der 
aufgelösten Parteien trat die Vaterländische Front als Einheitspartei.

Verordnung über den Verlust der Mandate  
der BetriebsrätInnen

Bereits wenige Tage nach dem vergeblichen Februaraufstand der österreichi-
schen ArbeiterInnen erließ die Regierung Dollfuß am 23. Februar 1934 eine 
Verordnung, nach der alle Betriebsräte (Vertrauensmänner) ihr Mandat verlieren, 
die dieses kraft des Einflusses der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei oder 
einem dem Bund der freien Gewerkschaften angehörigen Berufsvereinigung 

Februar 1934: Beschießung 
des Karl-Marx-Hofes
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tic Gedenkstein für Angehörige der Wiener Feuerwehr  
(Feuerwehrzentrale „Am Hof“). 4.2
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erhalten haben und zwar unabhängig davon, ob der Wahlvorschlag die Bezeich-
nung der Partei oder der Berufsvereinigung aufweist oder nicht. 

Ebenso sollten Mandate ihre Gültigkeit verlieren, wenn sich der Betriebsrat nach 
seiner Wahl der SDAP oder den freien Gewerkschaften angeschlossen hatte.

Mittels dieses legistischen Aktes wurde auf diese Weise die überwiegende Mehr-
heit der österreichischen Betriebsräte und Betriebsrätinnen aus ihren Funktio-
nen entfernt. Aufgrund der sozialdemokratischen Dominanz in den Betriebs-
räten führte diese Mandatsaberkennung häufig zu deren Beschlussunfähigkeit. 

Gesetz über die Errichtung von Werksgemeinschaften (1934)

Durch den am 12. Juli 1934 gefassten Ministerratsbeschluss über die Erlas-
sung eines Gesetzes über die Errichtung von Werksgemeinschaften (1934) 
wurde die legistische Grundlage für die Ablöse der auf dem Boden des alten 
Betriebsrätegesetzes tätigen Betriebsräte durch Vertrauenspersonen formuliert. 
Die neu geschaffenen Werksgemeinschaften waren als „Zellen des berufsständi-
schen Aufbaues“ projektiert. In einer offiziellen Darstellung hieß es dazu: 

„Unter berufsständischer Ordnung versteht man die Zusammenfassung 
aller in einem bestimmten Berufszweig Tätigen, also der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmern, zu einer Körperschaft öffentlichen Rechtes, mit 
der Aufgabe, in ihrem Wirkungsbereich die sozialen und wirtschaftli
chen Angelegenheiten, in gemeinsamer Arbeit mit anderen Berufskör
perschaften dem Gesamtwohl zu dienen und Bindeglied zwischen Ein
zelmenschen und dem Staat zu sein“. 
(Franz Wasching, Wirtschaftsreform durch berufsständische Ordnung, Wien 
1938, S. 8)

Dieses Selbstverständnis bedeutete auch, dass die Werksgemeinschaften ein Teil 
der von der Bundesregierung unter Kanzler Engelbert Dollfuß (1892–1934) am 
1. Mai 1934 proklamierten neuen Verfassung waren, die wiederum auf der von 
Papst Pius XI verkündeten Enzyklika „Quadragesimo Anno“ basierte. 
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Die „Soziale Arbeitsgemeinschaft“ (1935)

Am 31. März 1935 wurde durch Bundesbefehl die „Soziale Arbeitsgemein
schaft“ als Teil der Vaterländischen Front gegründet. Sie sollte die politische 
Vertretung der ArbeitnehmerInnen übernehmen, nachdem der „Einheitsgewerk-
schaft“ (EG) verboten worden war, politisch zu agieren. Eine Novelle des Werk
gemeinschaftsgesetzes am 11. Juli 1935 beendete die Funktionsdauer der 
Betriebsrätinnen mit spätestens 30. November 1935.

Denkschriften an die Regierung – Vertrauensmännerwahlen 
1936

Bereits im Mai 1936 verfassten BetriebsrätInnen eine Denkschrift an die 
Regierung, in der eine freie Interessenvertretung gefordert wurde. Bei den vom 
1. Oktober bis 31. Dezember 1936 abgehaltenen Vertrauensmännerwahlen, 
die aufgrund der Wahlordnung für Vertrauensmänner vom 1. September 
1936 abgehalten wurden, errangen auch Kandidaten der illegalen Freien 
Gewerkschaften Wahlerfolge. 

In einer Denkschrift vom Frühjahr 1937 wurde Meinungsfreiheit und die freie 
Wahl von Vertrauenspersonen gefordert, um damit nicht zuletzt auch dem 
erstarkenden Nationalsozialismus entgegenwirken zu können. Die Denkschrift, 

Flugblatt der illegalen Arbeiterbewegung zu den Vertrauensmännerwahlen  
in den Werksgemeinschaften 1936.© 
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Johann Staud (1882-1939). Seit 1949 erinnert die  
Johann-Staud-Straße in Wien an den Präsidenten  
des Einheitsgewerkschaftsbundes. 
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4 Austrofaschismus 1933–1938

die von 100.000 ArbeiterInnen und Angestellten unterschrieben war, wurde vom 
Präsidenten der Einheitsgewerkschaft Johann Staud (1882–1939) an Bundes-
kanzler Kurt Schuschnigg (1897–1977) übergeben, der bis zuletzt zu keinen 
Zugeständnissen an die ArbeiterInnenbewegung bereit war.

Staud wurde schon am Morgen des 12. März 1938, beim „Anschluss“ Österreichs 
an das Deutsche Reich, verhaftet und Ende März mit dem ersten Österrei-
cher-Transport ins KZ Dachau gebracht. Im Herbst 1939 wurde Staud in das KZ 
Flossenbürg verlegt, wo er am 2. Oktober 1939 an den Folgen der Haft verstarb.

Die Floridsdorfer Konferenz (7. März 1938)

Trotz alldem war die ArbeiterInnenbewegung zu einem begrenzt gemeinsamen 
Vorgehen mit der austrofaschistischen Regierung bereit, um eine Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten zu verhindern. Als Schuschnigg im März 1938 zu 
einer Volksabstimmung über die weitere Eigenstaatlichkeit Österreichs aufrief, 
stimmte eine große Mehrheit der illegalen ArbeiterInnenbewegung am 7. März 
1938 bei einer Konferenz in Wien Floridsdorf für ein „Ja“ bei der Schuschnigg - 
Abstimmung. Diese Konferenz war der letzte Versuch, eine Front gegen 
NSDeutschland aufzubauen. 

Die Konferenz der illegalen Freien 
 Gewerkschaften im Arbeiterheim  
Wien-Floridsdorf am 7. März 1938.
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5
Nationalsozialismus  
1938–1945

Doch zu dieser Abstimmung sollte es nicht mehr kommen. In den Morgen-
stunden des 12. März 1938 überschritten deutsche Truppen die österreichi-
sche Grenze. Die nationalsozialistische Annexion Österreichs im März 1938 
führte zu einer Zäsur in der Geschichte der institutionalisierten betrieblichen 
Interessensvertretung: Jede eigenständige betriebliche und überbetriebliche 
Organisation der abhängig Beschäftigten wurde beseitigt. Die vom Austrofa-
schismus staatlich eingeführte „Einheitsgewerkschaft“ mit den Arbeiterkam-
mern als Geschäftsstellen wurde aufgelöst und für die ArbeitnehmerInnen gab 
es nun nur mehr die Deutsche Arbeitsfront (DAF), eine Einheitsorganisation 
von Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen, die nach dem „Führerprinzip“ orga-
nisiert war.

Widerstand und Verfolgung

In Österreich wurden sofort nach dem so genannten Anschluss Österreichs an 
das Deutsche Reich viele FunktionärInnen der Arbeiterinnen- und Gewerk-
schaftsbewegung, aber auch andere Oppositionelle verhaftet. Etliche von ihnen 
fanden sich in den Transporten politischer Häftlinge in die NS-Konzentrations-
lager, wo viele von ihnen über Jahre inhaftiert oder ermordet wurden. 

Einige wenige sollen hier, stellvertretend für viele andere genannt werden.
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Gedenkstein auf dem Zentralfriedhof für Wider-
standskämpferInnen der unterschiedlichsten Welt-
anschauungen gegen den Nationalsozialismus, die 
zwischen 1938 und 1945 im Wiener Landesgericht 
oder auf dem Schießplatz Kagran hingerichtet 
worden sind.
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Käthe Odwody (1901–1943), die Betriebsrätin in der Ankerbrotfabrik war, 1934 
zur KPÖ überging und von den Nationalsozialisten wegen „Vorbereitung zum 
Hochverrat“ angeklagt und schließlich am 9. November 1942 vom Volksgerichts-
hof zum Tode verurteilt wurde. Die Hinrichtung durch die Guillotine erfolgte am 
23. September 1943. 
Bereits 1946 wurde an ihrem früheren Arbeitsplatz, der Ankerbrotfabrik in der 
Absberggasse 35, eine Gedenktafel zu ihren Ehren und weiterer Widerstands-
kämpfer gegen Austrofaschismus und NS-Regime enthüllt.

Ebenfalls ermordet wurde der Metalldreher und Hilfsarbeiter Theodor Pawlin, 
später Betriebsrat in der Schuhfabrik Michelstädter. Er wurde 11. Februar 1941 
festgenommen, am 23. September 1942 zum Tode verurteilt und im Landesge-
richt Wien am 15. Jänner 1943 gemeinsam mit Margarete Jost hingerichtet.

Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Die Formen dieses Widerstandes gegen den Nationalsozialismus waren vielfäl-
tig, vor allem aber gefährlich: Schon allein das Sammeln von Spenden für Ver-
folgte, das Lesen eines illegalen Flugblattes, eine falsche Bemerkung zu einem 
„Arbeitskollegen“ konnte lebensgefährlich sein. Viele illegale Betriebsgruppen 
flogen durch Denunziation auf. Viele Sabotageakte in und außerhalb von Betrie-
ben wurden von BetriebsrätInnen, GewerkschafterInnen und oft auch von ein-
zelnen Personen durchgeführt, die sich gegen das NS-Regime aus politischen, 
humanitären oder auch aus religiösen Gründen zu wehren versuchten.

Die nationalsozialistische Arbeitsverfassung

Die auf dem Führer- und Gefolgschaftsprinzip aufgebaute nationalsozialisti
sche Arbeitsverfassung (1940) und die vom Reichstreuhänder erlassenen 
Tarifordnungen traten mit Wirkung vom 10. Juli 1938 an die Stelle der Arbeits-
ordnungen und Kollektivverträge. Für das „ehemalige“ Österreich galt eine Son
derregelung, wonach bis zur Neubestellung der Vertrauensmänner im alten 
Reichsgebiet die Vertrauensmänner sowie ihrer Stellvertreter auf Vorschlag der 

Käthe Odwody (links) 
Margarete Jost (Mitte) 
Theodor Pawlin (rechts)
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5
Nationalsozialismus  
1938–1945

Betriebsführer und im Einvernehmen mit dem NSBO-Obmann durch den Gaulei-
ter der NSDAP zu berufen waren.

Die Reichstreuhänder der Arbeit 

„Wahrer des Arbeitsfriedens“ war nunmehr neben der Deutschen Arbeitsfront 
der Reichstreuhänder der Arbeit (1940) – eine Reichsbehörde, die – aller-
dings auf völlig neuer Grundlage – unter anderem auch gewisse Aufgaben der 
frühen Einigungsämter und berufsständischen Ausschüsse erfüllte. Im § 1 der 
neuen Arbeitsordnung hieß es programmatisch: 

„Im Betriebe arbeiten der Unternehmer als Führer des Betriebes, die 
Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft gemeinsam zur Förderung 
der Betriebszwecke und zum gemeinsamen Nutzen von Volk und Staat“. 
(§ 1 der Nationalsozialistischen Arbeitsordnung vom 20. Jänner 1934)

Die Treuhänder der Arbeit waren an die Richtlinien und Weisungen gebundene 
Reichsbeamte, die der Dienstaufsicht des Reichsarbeitsministers unterstanden. 
Zur Erfüllungen ihre Aufgaben hatten sie über die Bildung und Geschäftsfüh-
rung der Vertrauensräte zu entscheiden, die im März jeden Jahres gemeinsam 
vom Betriebsführer im Einvernehmen mit dem Obmann der nationalsozialisti-
schen Betriebsorganisation (NSBO) aufgestellt wurden. 

In ihrer Funktion als Aufsichtsbeamte konnten sie in Namen „höherer Interes-
sen“ absolut zwingende Betriebsanordnungen erlassen. Während dies in Frie-
denszeiten selten geschah, übten nach Kriegsausbruch Betriebsführer und Treu-
händer sehr oft gemeinsam das betriebliche Direktionsrecht aus, wobei die 
Erfüllung der kriegswirtschaftlichen Produktion im Vordergrund des Interesses 
stand.
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Nationalsozialistische Sozialpolitik – „Nur für Arier“

Angelegenheiten des gesundheitlichen Arbeitsschutzes (Gewerbehygiene) und 
die Angelegenheiten des ärztlichen Gewerbeaufsichtsdienstes sowie die Aus-
dehnung der Unfallversicherung auf Berufskrankheiten wurden entsprechend 
einer Verordnung über den Arbeitsschutz (1940) vom 5. April 1940 von 
einem „Staatlichen Gewerbearzt“ durchgeführt, die dem Reichsstatthalter in 
Wien unterstand. 

De facto fanden diese Maßnahmen nur Anwendung auf all jene Menschen, die 
den menschenverachtenden NS-Rassegesetzen entsprachen, während hundert-
tausende Menschen in NS-Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet 
wurden, medizinischen Experimenten ausgesetzt waren, in Zwangs- und 
Arbeitslagern und gegen Ende des Krieges bei den sogenannten „Todesmär-
schen“ zu Tode gebracht wurden.

Die Folgen der NSHerrschaft 
Schrecken, Zerstörung und der Tod von Millionen von Menschen weltweit war 
zu beklagen. In Österreich wurden mehr als 100.000 Menschen im Zuge rassisti-
scher und politischer Verfolgung ermordet. Über 300.000 Menschen fielen dem 
Krieg als Soldaten oder Zivilisten zum Opfer. 

Mahnmal gegen Krieg und Faschismus  
(Albertinaplatz).
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Mit dem Sieg der Alliierten über HitlerDeutschland ist die nationalsozi
alistische Herrschaft über Österreich und Europa beendet. Die Industrie, 
Verkehrswege und Versorgungseinrichtungen sind durch den Krieg völlig 
zerstört. Die Menschen sind ohne medizinische Versorgung, sie frieren und 
hungern, und viele trauern um ihre Angehörigen und Freunde. 

Österreich wieder parlamentarische Demokratie 

Am 23. April 1945 kommt es zu einer Einigung über die Errichtung einer provi-
sorischen österreichischen Staatsregierung unter dem Vorsitz von Dr. Karl Ren-
ner, die am 27. April 1945 von der russischen Besatzungsmacht anerkannt 
wird. Die Kapitulation des deutschen Heeres erfolgte am 7. Mai 1945. Nach 
den Nationalratswahlen am 25. November 1945 wählte das Parlament eine Kon-
zentrationsregierung unter dem Vorsitz von Bundeskanzler Leopold Figl.

Die Gründung des ÖGB 

Am 15. April 1945 wurde im Direktionsgebäude der Wiener Westbahn bei 
einer Vertrauenspersonenkonferenz der Österreichische Gewerkschaftsbund 
(ÖGB) gegründet. Zum ersten provisorischen Vorsitzenden wurde Johann Böhm 
gewählt, zu seinen Stellvertretern Lois Weinberger (aus dem ehemaligen 
christlichsozialen Lager) und Gottlieb Fiala (aus der KPÖ).

Die Zweiten Republik6
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Lois Weinberger (links)
Johann Böhm (Mitte)
Gottlieb Fiala (rechts)



Bombenruinen in Wien 1945
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Die Gründungsurkunde  
des ÖGB vom  
30. April 1945

Am 30. April 1945 erteilte die sowjetische Militärkommandatur die Genehmi
gung zur Gründung des ÖGB. Am 8. Oktober 1945 gestattete der Alliierte Rat 
die Bildung einer gesamtösterreichischen Gewerkschaftsorganisation. Die 
wesentlichste Änderung gegenüber der Gewerkschaftsbewegung vor 1934 
bestand darin, dass sich anstatt des bisherigen Systems der Richtungsgewerk-
schaften nun ein einheitlicher und überparteilicher ÖGB gebildet wurde.
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Neubeginn der Mitbestimmung

Eine der vordringlichsten Forderungen des ÖGB nach der Wiedererrichtung der 
österreichischen Republik war die Neufassung und Wiedereinführung des Kol
lektivvertragsgesetzes und des Betriebsrätegesetzes. 
Beide Gesetze sind zum ersten Mal in der Ersten Republik in Kraft getreten und 
sind die Basis für die betriebliche Mitbestimmung von ArbeitnehmerInnen. Zwei 
Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – 1947 - erhielten diese beiden 
Gesetze eine neue, moderne Fassung. 

Schon im Jahr 1945, als es noch keine gesetzliche Grundlage dafür gab, wählten 
viele ArbeitnehmerInnen in den Betrieben, in denen sie beschäftigt waren, Ver-
trauensleute und Betriebsräte. Noch viele von ihnen kannten das System aus der 
Zeit der Ersten Republik, griffen auf dieses Wissen zurück und konnten so in 
dieser schwierigen politischen und wirtschaftlichen Situation in den Unterneh-
men mitbestimmen, etwa was die Mitsprache bei Aufnahmen, Versetzungen 
oder Entlassungen betraf. 

Die Schaffung eines neuen modernen demokratischen Betriebsrätegeset
zes zur Sicherung des Mitbestimmungsrechtes aller ArbeiterInnen und 
Angestellten in den Firmen, Betrieben, Werkstätten und Büros war daher 
von Anfang an eine zentrale Forderung des ÖGB.

Das Kollektivvertragsgesetz 

Die ersten Kollektivverträge in der österreichisch-ungarischen Monarchie 
waren noch privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Unternehmern und 
ArbeitnehmerInnen. Erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde 1919 
das KVGesetz beschlossen, das mit dem Betriebsrätegesetz (1919) und dem 
ArbeiterkammerGesetz (1920) zu den weltweit einzigartigen Sozialgesetzen, 
die unter dem damaligen Staatssekretär (= Minister) für soziale Fürsorge bzw. ab 

Die Zweite Republik6
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1919 für soziale Verwaltung Ferdinand Hanusch in der Ersten Republik geschaf-
fen wurden, zählte. 

Nach der Wiedererrichtung der demokratischen Republik Österreich brachte das 
Jahr 1947 auf dem Gebiet der sozialen Gesetzgebung den ArbeitnehmerInnen 
eine Reihe von Gesetzen, basierend auf Gesetzen der Ersten Republik: 

Als erstes wurde am 26. Februar 1947 das KV-Gesetz nach zahlreichen und 
schwierigen Verhandlungen im Ausschuss für soziale Verwaltung vom National-
rat beschlossen. Mit dem „Bundesgesetz über die Regelung von Arbeits und 
Lohnbedingungen durch Kollektivverträge und Arbeitsordnungen (Kollek
tivvertragsgesetz)“ am 26. Februar 1947 (BGBl 1947 Nr. 96/1947) wurde den 
ArbeitnehmerInnen wie es im Gesetz heißt „ein Instrument zur Durchsetzung 
von Kollektivverträgen, der Verbesserung der Satzungsmöglichkeiten und ein 
weitgehender Schutz der Existenzbedingungen in die Hand gegeben“. 

Es ermöglichte den Gewerkschaften, endlich wieder frei vereinbarte Kollektiv-
verträge abzuschließen. Doch in der ersten Zeit nach dem Inkrafttreten des 
KV-Gesetzes wurden zunächst noch wenige Kollektivverträge abgeschlossen, 
erst im Laufe der nächsten Jahre entwickelten sich die Kollektivverträge zum 
wichtigsten Instrument der Gewerkschaften zur überbetrieblichen Gestal
tung der Arbeitsbedingungen. 

In der Schriftenreihe des ÖGB-Verlags erschien ein 
Kommentar zum Kollektivvertragsgesetz mit einem 
Vorwort des ÖGB-Präsidenten Johann Böhm.
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Wesentlich vor allem war die gesetzliche Verankerung der Fernwirkung der Kollek-
tivverträge. Mit den zu Beginn der 1960er-Jahre in Angriff genommenen Anstren-
gungen zur Kodifikation des Arbeitsrechtes wurde 1973 das KV-Gesetz und das 
Betriebsrätegesetz und die meisten anderen wichtigen Regelungen zur Arbeitneh-
mermitbestimmung im Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) zusammengefasst. 

Seit 1993 ist auch ein Europäischer KV nach EURecht möglich, der erste 
wurde 1998 von den Landarbeitern geschlossen. 2016 stehen mehr als 90 
Prozent der österreichischen ArbeitnehmerInnen der Privatwirtschaft 
unter KVSchutz.

Das Betriebsrätegesetz 

Am selben Tag, als im Parlament das Kollektivvertragsgesetz beschlossen wurde, 
sendete das Bundesministerium für soziale Verwaltung einen Gesetzesentwurf 
über die Einrichtungen von Betriebsvertretungen aus. 

Das Betriebsrätegesetz vom 28. März 1947 führte nach langwierigen und 
schwierigen politischen Verhandlungen wieder die demokratische Betriebs
verfassung ein.

Es basiert auf dem Gesetz betreffend die Errichtung von Betriebsräten vom 
15. Mai 1919 aus der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und kann 
trotz einer Reihe von unberücksichtigt gebliebenen Verbesserungswünschen 
seitens der ArbeitnehmerInnenvertretungen als weiterer Meilenstein auf dem 
Weg zu einer demokratischen Betriebsverfassung gewertet werden: 

„Nach besonders hartnäckigen Auseinandersetzungen, nach Sitzungen 
und Besprechungen, die sich über viele Wochen erstreckten und oft 
völlig zu scheitern drohten, hat die österreichische Demokratie wieder 
eine Bewährungsprobe bestanden: ein Grundpfeiler des österreichi
schen Arbeitsrechtes, das Betriebsrätegesetz ist unter Dach und Fach 
gebracht. Damit beginnt das Bild der Arbeitsgesetzgebung der Zweiten 
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Republik einen klaren Umriß zu erhalten. Neben das Gesetz über die 
Kollektivverträge tritt nun das Betriebsrätegesetz als ein weiteres mar
kantes Zeichen der neuen Zeit“. 
(Arbeiter-Zeitung, 29. März 1947, S. 1) 

Wesentliche Neuerungen des Betriebsrätegesetzes 1947 waren die Schaffung 
des Zentralbetriebsrates, die Einführung der Betriebsversammlung als 
Organ der Gesamtbelegschaft, der Ausbau der Schutzbestimmungen für 
BetriebsrätInnen und die Freistellung ab 200 Beschäftigten. 

Es galt für Betriebe aller Art, ausgenommen Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft, Dienststellen der Hoheitsverwaltung, öffentliche Unterrichts- und Erzie-
hungsanstalten und private Haushalte. Betriebsräte sind in allen Betrieben zu 
wählen, in denen dauernd mindestens 20 ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind. 
In Betrieben, die weniger als 20, aber dauernd mindestens fünf ArbeitnehmerIn-
nen beschäftigen, sind Vertrauensmänner zu bestellen.

Von besonderem sozialpolitischem Interesse ist der Kündigungsschutz, den das 
Betriebsrätegesetz sowohl dem Betriebsrat, als auch den/der von der Kündigung 
betroffenen ArbeitnehmerIn gegen eine sozial unbillige Kündigung zugesteht.

In der Schriftenreihe des ÖGB-Verlags  
erschien auch ein Kommentar zum Betriebsräte- 
gesetz mit einem Vorwort des Vorsitzenden  
der GAP (Gewerkschaft der Angestellten in der 
Privatwirtschaft) Friedrich Hillegeist. 
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Das Kollektivvertragsgesetz und das Betriebsrätegesetz waren – alle 
Novellierungen miteingeschlossen – über 25 Jahre die juristische Grund
lage für die kollektive Gestaltung des Arbeitsverhältnisses und die betrieb
liche Interessenvertretung von ArbeitnehmerInnen. Sie wurden in den 
1970erJahren durch das Arbeitsverfassungsgesetz ersetzt.

Die Zweite Republik6
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Die Ergebnisse der ersten „offiziellen“ Betriebsratswahlen 
Die ersten Betriebsratswahlen, die nach dem Inkrafttreten des Betriebrätegeset-
zes in allen österreichischen Betrieben mit mindestens 20 ArbeitnehmerInnen 
durchgeführt wurden, brachten folgendes Ergebnis: 

Ergebnis der Betriebsratswahl 1947/48 (in Prozent)

Land SPÖ-Liste Einheitsliste 
(KP) 

ÖVP-Liste Namenslisten

Wien 58,3 9,4 2,2 30,2
Nieder- 
österreich 62,0 14,8 2,7 20,5

Ober- 
österreich 65,6 6,3 2,6 25,4

Steiermark 66,5 10,0 3,0 20,4
Kärnten 63,7 5,6 2,4 28,2
Salzburg 53,9 7,7 0,7 37,6
Tirol 51,9 4,7 7,3 36,0
Vorarlberg 49,4 7,2 18,1 25,3
Österreich 60,6 9,5 2,9 27,0

Quelle:  Alfred Klahr Gesellschaft

Schulungen für FunktionärInnen und BetriebsrätInnen

In den ersten Jahren nach Kriegsende hatte die Schulung von FunktionärInnen 
und BetriebsrätInnen besondere Priorität, galt es doch nach Jahren des Faschis-
mus und Nationalsozialismus, die TeilnehmerInnen wieder mit demokratischen 
Ideen und Grundsätzen vertraut zu machen. 

Erste Kurse wurden bereits ab Sommer 1945 durchgeführt, die Bedingungen 
dafür ließen mehr als zu wünschen übrig. Bruno Pittermann 1945/46 Erster 
Sekretär der AK Wien, schilderte diese Situation mit eindrücklichen Worten: 

Dr. Bruno Pittermann (1905-1983),  
Parteivorsitzender der SPÖ 1957-1967
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„Wenn man bedenkt, daß diese Frauen und Männer völlig selbstlos 
unter den unleidlichsten Verhältnissen, mit hungrigen Mägen, sehr oft 
durch Ausfall der Verkehrsmittel zu Fuß in die Kurslokale gekommen 
sind und dort in meist kalten und ungeheizten Räumen den Worten des 
Vortragenden folgten, um ihr Wissen zu vervollkommnen und damit 
ihren Arbeitskollegen besser dienen zu können, dann ergibt sich aus 
dieser Summe so vielfältiger Opferbereitschaft ein heller Aspekt für die 
nächste Zukunft“.
(Kepplinger, Brigitte/Weidenholzer, Josef: Zur Geschichte der österreichischen 
Arbeiterkammer (1920-1992). In: 75 Jahre Kammern für Arbeiter und Ange-
stellte, S. 33)

Die Bestimmungen des 1947 in Kraft getretenen Kollektivertrags und 
Betriebsrätegesetzes stellten die VertreterInnen der ArbeitnehmerInnen im 
Betrieb vor neue Anforderungen. Um sie bei der Umsetzung dieser neuen 
Bestimmungen zu unterstützen, stellten der ÖGB, die Gewerkschaften und die 
Arbeiterkammmern spezielle Schulungsprogramme für BetriebsrätInnen bereit, 
die im Laufe der Jahre 1947 und 1948 durchgeführt wurden. 

Schon damals versuchte man auch, die neuen Inhalte mit möglichst modernen 
„neuen Kommunikationsmedien“ zur vermitteln. So etwa wurde, um die neu 
gewählten Betriebsräte auch österreichweit zu erreichen, ein „Radiobetriebs
rätekurs“ eingeführt, der sich größter Beliebtheit erfreute. 

Ab 1949 wurden auch dezentralisierte Kurse, d.h. Kurse in einzelnen Wiener 
Bezirken durchgeführt, ab 1951 fanden zur Information von BetriebsrätInnen 
auch Kurse in den Volkshochschulen, etwa die „Abendkurse der Arbeiterkammer“ 
statt.

Die Zweite Republik6
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Weitere Bildungseinrichtungen und Serviceangebote:  
Die Gewerkschaftsschule(n)

Ebenfalls 1947 nahm die Wiener Gewerkschaftsschule als Grundstufe der 
FunktionärInnenbildung ihre Tätigkeit auf. Sie sollte neben den Grundschulun-
gen der Gewerkschaften, etwa für neu gewählte BetriebsrätInnen, zur Grund-
stufe der gewerkschaftlichen Ausbildung werden. Gegründet wurde die Gewerk
schaftsschule, die auch schon in der Ersten Republik eine Vorläuferorganisation 
hatte, von Franz Senghofer (1904-1998), langjähriger Leiter des im April 1945 
gegründeten ÖGB-Bildungsreferates. Wichtigstes Merkmals der später auch auf 
alle Bundesländer ausgedehnten mehrjährigen Abendgewerkschaftsschule war 
der Aufbau nach den Prinzipien des überparteilichen ÖGB. 

Franz Senghofer am Rednerpult
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Gründung der Sozialakademie im Karl-Weigl-Schulungsheim

Besonderes Ereignis in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit in den späten 
1940er-Jahren war die Eröffnung des ersten Lehrganges der Sozialakademie 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte am 26. November 1949 in Mödling, 
in der Brühler Straße Nr. 43, die sowohl der Ausbildung von FunktionärInnen als 
auch von Betriebsrätinnen dienen sollte. Das Ziel wurde im Jahrbuch des Jahres 
1948 wie folgt beschrieben:

„Die Sozialakademie eröffnet zum ersten Male die Möglichkeiten zu 
einem intensiven Studium während eines mehrmonatigen Lehrganges, 
an dem die Hörer frei von Tagesaufgaben und Berufssorgen, als im 
Schulungsheim wohnende und verpflegte Internisten, für deren Unter
halt die Arbeiterkammer aufkommt, teilnehmen. Dem Mangel an 
geschulten Funktionären, den es derzeit noch in der Arbeiterbewegung 
gibt, hofft die Arbeiterkammer mit dieser Schöpfung abzuhelfen“. 
(AK-Jahrbuch 1948, S. 471)

Die Zweite Republik6

Die Eröffnung des Karl-Weigl-Schulungsheim (in der Mitte Bundespräsident Karl Renner, 
rechts neben ihm AK-Präsident Karl Mantler, links außen Karl Weigl)
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Weitere Schritte der Entwicklung der Mitbestimmung in den 
1940er-Jahren waren:

Das Landarbeitsgesetz

Nach einer ebenfalls langen Debatte konnte im Jahr 1948 wurde das Landar
beitsgesetz verabschiedet werden. Dieses Gesetz regelte unter anderem auch 
„die Betriebsvertretung“ durch BetriebsrätInnen und „Vertrauensmänner“. Aus-
genommen von diesem Gesetz waren bäuerliche Betriebe, wenn sie weniger als 
zwanzig (2017 weniger als fünf) ständige Dienstnehmer haben und bei der Füh-
rung des Betriebes ein leitender Angestellter nicht beschäftigt wird. 1948 wur-
den die Mitglieder des Betriebsrates noch auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, 
Angestellte – und ArbeiterInnenbetriebsräte konnten sich in „Sektionen“ zusam-
menschließen sowie Zentralbetriebsräte gründen. Auch der Kündigungsschutz 
für BetriebsrätInnen wurde eingeführt, und ab 200 DienstnehmerInnen konnte 
ein Betriebsrat freigestellt werden. 

Forderung nach Verlängerung der Funktionsdauer der 
 Betriebsvertretung

Die erste Änderung hat das Betriebsrätegesetz (Bundesgesetz vom 30. Juni 1948, 
Nr. 157) durch die Forderung der Arbeiterkammern nach einer Verlängerung 
der Funktionsdauer der Betriebsvertretung aufgegriffen, von bisher einem 
auf zwei Jahre.

Sozialpolitik in der Wiederaufbauphase

Weitere sozialpolitische Verbesserungen, die nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges für die ArbeitnehmerInnen erreicht werden konnten waren, das Feier
tagsruhegesetz (1945), das Arbeiterkammergesetz (1945), das Arbeiterur
laubsgesetz (1946), das Sozialversicherungsüberleitungsgesetz (1947), das 
Arbeitsinspektionsgesetz (1947) und das Landarbeitsgesetz (1948).

Die Sozialakademie in der Hinterbrühl.

© 
Bi

ld
ar

ch
iv

 Ö
G

B



6666

Nach der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages am 15. Mai 
1955 änderte sich das politische und gesellschaftliche Klima in Österreich 
grundlegend. Die Einflussnahme der Alliierten fiel weg, und durch die 
Rückführung der ehemaligen USIABetriebe in das österreichische Wirt
schaftssystem begann eine allgemeine Neuorientierung. Die ökonomische 
Aufwärtsentwicklung einerseits und der sozialpolitische Konsens ermög
lichten eine Reihe von sozialpolitischen Verbesserungen für die Arbeit
nehmerInnen. 

Die Neuordnung der österreichischen Sozialversicherung 

Aufgrund des SozialversicherungsÜberleitungsgesetzes vom 12. Juli 1947 
wurden zunächst die österreichischen Sozialversicherungsträger auf dem 
Grundsatz der Selbstverwaltung errichtet. Eine der wichtigsten Forderungen 
nach dem Ende der NS-Ära war nunmehr auch die Neugestaltung eines öster-
reichischen Sozialversicherungssystems, das unter der Ministerschaft von Karl 
Maisel zu jahrlangen politischen Kontroversen führte. Erst am 6. September 
1955 konnte ein neues Gesetz beschlossen werden. 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

Das ASVG wurde im September 1955 in einer Sondersitzung des Parlaments 
beschlossen und brachte zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
und der Gründung der Zweiten Republik ein neues österreichisches Sozialver
sicherungsgesetz, womit das 1939 eingeführte NS-Sozialversicherungsrecht 
endgültig aufgehoben werden konnte. 

Leitgedanke war, so ÖGB-Präsident Johann Böhm (1886-1959) in seiner Rede 
im Parlament, die Erfüllung des Wunsches aller arbeitenden Menschen nach 
einem arbeitsreichen Leben, einen Lebensabend ohne Elend, ohne Sorgen und 
ohne Plage zu erleben. Als weitere Architekten des ASVG neben Sozialminister 
Karl Maisel galt der Obmann der Angestelltengewerkschaft bzw. der Pensions-
versicherungsanstalt der Angestellten und ab 1959 Präsident des Hauptverban-

Die Zweite Republik6
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des der österreichischen Sozialversicherungsträger und Angestelltengewerk-
schafter Friedrich Hillegeist.
ÖGB und AK organisierten in der Folge für die FunktionärInnen und Betriebs-
rätInnen entsprechende Schulungen und Kurse, um sie mit dem ASVG vertraut 
zu machen, bei denen oft auch Maisel und Friedrich Hillegeist als Referenten 
zur Verfügung standen.

6.1Die 1950er- und 1960er-Jahre

Karl Maisel (1890-1982) Friedrich Hillegeist (1895-1973)

Seit den 1970er-Jahren gibt es analog zum ASVG ähnliche Gesetze für BeamtInnen, Bäue-
rInnen sowie für Selbstständige. In den nächsten Jahren sollte eine Vielzahl von Novellen die 
Entwicklung zum modernen, vorbildlichen Sozialstaat begleiten.
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Betriebsratswahlen

Vom September bis Ende Februar 1956 fanden zum fünften Mal in der Zweiten 
Republik Betriebsratswahlen statt. 

Von den 13.848 gewählten Betriebsräten, die sich zu einer Fraktion bekannt hat-
ten, gehörten 11.878, das sind 63, 1 %, der sozialistischen, 805 oder 4,3 % der 
kommunistischen, 1.133 oder 6 % der Fraktion der christlichen Gewerkschafter 
an. 38 oder 0,2 % wurden auf Listen des VdU gewählt, und die Gruppe der Par-
teilosen erreichte 623 Mandate oder 3,3 %. 4.352 Betriebsräte und Vertrauens-
männer oder 23,1 % gaben keine Parteibezeichnung an. 

(Quelle: Bericht des ÖGB 1956, S. I/20)

Zum ersten Mal Betriebsrat

1951 wurde ich das erste Mal in den Betriebsrat als Kassier gewählt. Voll 
Begeisterung stürzte ich mich in die Arbeit. Dann kam meine erste 
Betriebsrätekonferenz im 10. Bezirk. Die fand in einem großen Gasthaus 
statt, weil das legendäre Arbeiterheim in der Laxenburger Straße noch 
von russischen Truppen besetzt war. Ich erhielt aus dem Betriebsratsfonds 
sieben Schilling Sitzungsgeld. Ich spürte, wie mir heiß wurde im Gesicht, 
so rot bin ich angelaufen. Das war ich nicht gewohnt.  (…) Ich schämte 
mich und wollte die sieben Schilling nicht nehmen. (…) Es gab damals 
noch viele kommunistische Betriebsräte im 10. Bezirk (…). Für mich gab 
es von Anfang an ein Problem: Wie stehe ich zum Unternehmen, der 
Unternehmensleitung und deren Wünsche. Ein Problem, dass viele Genos
sinnen und Genossen mit mir teilten. (…).

(Walter Stern, Das Überleben hat gelohnt. Erinnerungen eines Metallarbeiters 
und Betriebsrates, Wien 2011, S. 150 f.)

Die Zweite Republik6
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Generalkollektivvertrag zur Einführung der 45-Stunden-Woche

Von dem am 1. Februar 1959 beschlossenen Generalkollektivvertrag zur Ein-
führung der 45-Stunden-Woche profitierten zunächst nur die Industrie und 
Gewerbe umfassenden Vertrages, bald auch eine Reihe anderer Sparten. Es 
wurde beschlossen, dass die wöchentliche Normalarbeitszeit künftig 45 Stunden 
nicht überschreiten darf und bestehende Normalarbeitszeiten auf diese Anzahl 
zu verkürzen sind.

Novellierungen des BR-Gesetzes 

Nach der Novellierung des Betriebsrätegesetzes im Jahr 1948, die die Verlänge-
rung der Funktionsdauer der Betriebsvertretung von einem auf zwei Jahre mit 
sich brachte, war die Novelle 1962 (BGBl. Nr. 234) von großer Bedeutung, weil 
sie das passive Wahlalter auf 21 Jahre herabgesetzt hatte.  

Eine weitere Novelle des Betriebsrätegesetzes, jene vom 7. Juli 1965, brachte 
nicht nur die Möglichkeit der Briefwahl mit sich, sondern es wurde auch der 
von den Arbeiterkammern gemachte Vorschlag, nämlich die Funktionsperiode 
des Betriebsrates zu verlängern, aufgegriffen. 

Gleichzeitig mit dieser Verordnung wurde die Betriebsratswahlordnung geän-
dert und auch die frühere Bestimmung, dass eine Wahl durch Bevollmächtigte 
möglich war, zurückgenommen.

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz (B-PVG)

Für die ArbeitnehmerInnen in der Privatwirtschaft wurde mit dem Betriebsräte-
gesetz 1919 die gesetzliche Basis für die betriebliche Mitbestimmung geschaf-
fen. In diesem Gesetz wurde aber auch den öffentlich Bediensteten ein Mitbe-
stimmungsrecht in Aussicht gestellt, dieses konnte allerdings in der Ersten 
Republik nicht mehr verwirklicht werden. 

Nach der Wiederherstellung der demokratischen Republik Österreich wurde 
bestimmt, dass für die Behörden, Ämter und sonstigen Verwaltungsstellen des 

6.1Die 1950er- und 1960er-Jahre
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Bundes, der Länder, der Bezirke und Gemeinden unter Berücksichtigung ihrer 
besonderen Verhältnisse, nach den Grundsätzen des Betriebsrätegesetzes 
auch entsprechende Personalvertretungsvorschriften erlassen werden sol-
len. Erreicht werden konnte dies mit dem Gesetz vom 10. März 1967. 

Durch das B-PVG erhielten nun auch die DienstnehmerInnen des Bundes (aus-
genommen die Bediensteten der ÖBB, der Post und die Richter) sowie die Lan-
deslehrer die gesetzliche Basis für ihre Rechtsansprüche. 

Weiters konnte auch die BundesPersonalvertretungswahlordnung und die 
BundesPersonalvertretungsordnung geschaffen werden. 

Generalkollektivvertrag über die schrittweise Einführung  
der 40-Stunden-Woche

Nach einem Volksbegehren zur Einführung der 40StundenWoche wurde 
am 26. September 1969 der Generalkollektivvertrag über die schrittweise Ein-
führung der 40-Stunden-Woche unterzeichnet. 

Darüber hinaus einigten sich die Sozialpartner auf die etappenweise Einfüh
rung der 40StundenWoche: 

ab 1. Jänner 1970 43, 

1972 auf 42 Stunden 

und ab 1. Jänner 1975 40 Arbeitsstunden pro Woche. 

Seit 1985 gelten in manchen Branchen 38,5 Stunden.

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit  
in den 1950er- und 1960er-Jahren

Richtete sich die gewerkschaftliche Bildungsarbeit in den ersten Jahren vor 
allem der Demokratieentwicklung, so änderte sich dies mit dem Inkrafttreten 
des neuen Kollektivvertragsgesetzes und dem neuen Betriebsrätegesetz 
insofern, als sich dieses vermehrt auf arbeits und sozialrechtliche Schwer
punkte ausrichtete. 

Die Zweite Republik6
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Wie auch nach der Einführung des Kollektivvertragsgesetzes und des Betriebs-
rätegesetzes wurden nach dem Beschluss des ASVG eine Serie von Kursen für 
FunktionärInnen und BetriebsrätInnen über die wichtigsten Bestimmungen die-
ses Gesetzes durchgeführt. 

Mit der Einrichtung der paritätischen Kommission im Jahr 1957, dem zen
tralen Instrument der österreichischen Sozialpartnerschaft, wurden auch 
die gewerkschaftlichen Schulungen Ende der 1950er-Jahre und vor allem im 
Laufe der 1960er-Jahre zunehmend durch die sozialpartnerschaftliche Konsen-
spolitik geprägt. 

Ende der 1960er-Jahre sollte sich zeigen, dass die BetriebsrätInnen zusätzlich zu 
den arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Schulungen auch Kenntnisse in 
wirtschaftlichen und betriebswirtschaftliche Bereichen benötigen, um die 
Vorgänge im Betrieb richtig beurteilen zu können. 

Die Unterzeichnung des Generalkollektivvertrages 1969:  
Anton Benya (links), Rudolf Sallinger (Mitte) 
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„Nie wieder“ – Antifaschistische Aufklärung

In den 1960er-Jahren stand aber auch weiterhin das Thema der Demokratieent
wicklung auf dem Bildungsprogramm der BetriebsrätInnen. Im März 1965 
wurde in den Räumen der Wiener Arbeiterkammer eine AuschwitzAusstel
lung gezeigt, die vom Frankfurter Bund für Volksbildung anlässlich des Ausch-
witzprozesses gezeigt und von Arbeiterkammer und ÖGB finanziell unterstützt 
wurde. Sie wurde von mehr als 35.000 Menschen besucht. Eine entsprechende 
Wanderausstellung wurde auch in den Bundesländern gezeigt. 

Zu den wichtigsten sozialpolitischen Gesetzen, die in den 1950er- und 
1960er-Jahren entstanden, zählen das Jugendeinstellungsgesetz (1953), das 
Heimarbeitsgesetz (1954), das Arbeitsplatzsicherungsgesetz (1956) das 
Mutterschutzgesetz (1957), das Hausgehilfen und Hausangestelltengesetz 
(1962), das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (1965) und das Berufsausbil
dungsgesetz (1969).

Die Zweite Republik6
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Die 1970erJahre brachten unter den geänderten politischen Rahmenbe
dingungen eine erfolgreiche Weiterentwicklung der sozialen Standards in 
Österreich. Nicht zuletzt aufgrund der günstigen wirtschaftlichen Ent
wicklung konnten im Rahmen der Sozialpartnerschaft viele Forderungen 
von ÖGB, Gewerkschaften und Arbeiterkammern erreicht werden.

Bei den Nationalratswahlen vom 1. März 1970 erreichte die SPÖ erstmals in 
der Zweiten Republik die relative Mandatsmehrheit, und Bruno Kreisky bildete 
als Bundeskanzler eine Minderheitsregierung und am 10. Oktober 1971 eine 
Alleinregierung.

Mit dem Vorsitzenden der Angestelltengewerkschaft und nunmehrigen Sozial-
minister Rudolf Häuser fanden die gewerkschaftlichen Anliegen einen beson-
deren Förderer. Auch konnte nun der ÖGB verstärkt sein Augenmerk auf die 
Verstärkung der betrieblichen Mitbestimmung wenden, auch forderte der 
ÖGB eine Verbesserung des Betriebsrätegesetzes und eine verstärkte Vertre
tung der ArbeitnehmerInnen in den Führungsgremien von Betrieben.

6 Die Zweite Republik

Industriebetrieb in den 1970er-Jahren (links),
oben: Rudolf Häuser (1909-2000)
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Novelle des Betriebsrätegesetzes 

Durch die umfangreiche Novelle des BRG vom 13. Juli 1971 wurden die Rechte 
der BetriebsrätInnen ausgebaut. 

Nach dieser Novelle ist der/die BetriebsinhaberIn von nun an verpflichtet, dem 
Betriebsrat über alle Angelegenheiten, welche die wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen oder kulturellen Interessen der DienstnehmerInnen eines 
Betriebes berühren, Auskunft zu erteilen.

Auch sind ab nunmehr die BetriebsrätInnen über die Einführung von geänder
ten Arbeitsmethoden, geplanten Betriebsänderungen, wie Stilllegung oder 
Verlegung bzw. Zusammenschluss von Betrieben und Änderungen der Rechts-
form und EigentümerInnenverhältnisse, „zum ehest möglichen Zeitpunkt“ zu 
informieren.

Die Durchsetzung der Bildungsfreistellung für BetriebsrätInnen

In dem „neuen“ Betriebsrätegesetz vom Juli 1971 wurde auch die Bildungs
freistellung für BetriebsrätInnen verankert, womit eine alte Forderung der 
Gewerkschaftsbewegung erfüllt wurde. 

Jeder Betriebsrat und jede Betriebsrätin hatte nun die Möglichkeit, innerhalb 
einer dreijährigen Funktionsperiode durch zwei Wochen einen Kurs oder zwei-
mal eine Woche ein Seminar zu besuchen, in der sie weiterhin ihren Gehalt/Lohn 
und auch erhielten und auch „sozialversichert“ waren.

Durch die Möglichkeit der Bildungsfreistellung konnten nun auch die ÖGB- und 
AK-Schulungsangebote von den BetriebsrätInnen verstärkt in Anspruch genom-
men werden, was eine Ausweitung des Bildungsangebotes zur Folge hatte.

Das Jugendvertrauensrätegesetz (JVG)

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam es zu einem Umdenken betreffend 
den Umgang mit Jugendlichen in den Betrieben. Gab es bislang nur „Schutzge-
setze“ für die Jugendlichen, so wurde nun auch die betriebliche Mitbestimmung 

6.2Die 1970er-JahreDie 1970er-JahreDie 1970er-Jahre
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ein Thema. Daher verlangte die ÖGB-Jugend schon bald nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges, dass Bestimmungen über die betriebliche Mitbestimmung 
von Jugendlichen in das 1947 beschlossene Betriebsrätegesetz oder in das 1948 
beschlossene „Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz“ aufgenommen wer-
den sollten. 

Dazu beigetragen die Aktion M (M wie Mitbestimmung), die sowohl von Funk-
tionärInnen des Bundesjugendringes, BerufsschülerInnen und Jugendlichen aus 
Betrieben, aber auch von der Katholischen Arbeiterjugend unterstützt wurde 
und die innerhalb von wenigen Wochen mehr als 50.000 Unterschriften von der 
Gewerkschaftsjugend in Betrieben, auf der Straße, in Jugendklubs und bei ver-
schiedenen Veranstaltungen gesammelt haben. Eine Aktion, die nicht zuletzt 
auch in der Öffentlichkeit großen Widerhall gefunden hat.

Am 9. Juli 1972 wurde das nach heftigen politischen Kontroversen das Jugend
vertrauensrätegesetz beschlossen. Es folgte sowohl im Aufbau als auch in der 
Struktur großteils dem Betriebsrätegesetz. Es bot nunmehr jugendlichen Arbeit-
nehmerinnen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und daher vom 
Wahlrecht bei der Betriebsratswahl ausgeschlossen waren, dass Recht, eine 

6 Die Zweite Republik

Sujet der Aktion M, Symbol für die Erreichung des Jugendvertrauensrätegesetzes.
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eigene Jugendvertretung zu wählen. Auch hatten sie damit erstmals die Mög-
lichkeit, die Einhaltung von Vorschriften des Jugendschutzes am Arbeitsplatz 
selbst zu überwachen und über Mängel den Betriebsrat, die ArbeitgeberInnen 
und notwendigenfalls auch das Arbeitsinspektorat zu informieren. 

Der Geltungsbereich des JVG sollte sich auf alle Betriebe, welche dem Betriebs-
rätegesetz unterliegen und in denen dauernd mindestens fünf jugendliche 
ArbeitnehmerInnen unter 18 Jahre beschäftigt sind, erstrecken. 

Mit Ende 1972 wurde vom Bundesministerium für soziale Verwaltung auch die 
Geschäftsordnung und die Wahlordnung erlassen, womit ab dem Jahr 1973 die 
Jugendvertrauensrätewahlen den Schwerpunkt der Arbeit der Gewerkschaftsju-
gend bildeten.1) 

1) In der Folge sollte auch angestrebt werden, dass im Rahmen der Personalvertretung des öffentlichen 
Dienstes ebenfalls entsprechende Jugendvertretungen geschaffen werden. Vgl. dazu auch: Cerny, Josef: Die 
Jugendvertretung nach dem Arbeitsverfassungsgesetz. In:  Arbeit und Wirtschaft 12/74, 16 ff.

6.2

Übergabe der Unterschriften der Aktion M an Sozialminister Rudolf Häuser.
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Das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)

Mit dem am 14. Dezember 1973 nach langen politischen Verhandlungen 
beschlossenen Arbeitsverfassungsgesetz wurde die dritte Phase der Demokra
tisierung des Arbeitslebens – nach Kollektivvertrag und Betriebsrätegesetz – 
erreicht und das erste Teilstück der Kodifikation des Arbeitsrechts verwirklicht. 
Die Kodifikation, also die Zusammenfassung des individuellen und kollektiven 
Arbeitsrechts, war seit Ende der 1950er-Jahre eine der zentralen Forderungen 
des ÖGB und der Arbeiterkammern.

„In den Auseinandersetzungen um das Arbeitsverfassungsgesetz spielte 
die Frage der Beziehungen zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat eine 
zentrale Rolle. Nach hartem Ringen ist es der Arbeitnehmerseite gelun
gen, die rechtliche Verankerung der Zusammenarbeit zwischen den Orga
nen der betrieblichen Interessenvertretung und den überbetrieblichen 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer (Arbeiterkammern und Gewerk
schaften) durchzusetzen. Gleichzeitig wurden die rechtlichen Grundlagen 
für die Mitwirkung am Zustandekommen einer Betriebsvertretung 
geschaffen und der Zugang der Gewerkschaften (und Arbeiterkammern) 
zum Betrieb zur Unterstützung der Betriebsräte rechtlich abgesichert“.
(Josef Cerny, Sieglinde Gahleitner, Alice Kundtner, Joachim Preiss, Hannes 
Schneller, Arbeitsverfassungsrecht, Band 2, Wien 2015, S. 21)

6 Die Zweite Republik

Im Verlag des ÖGB ist ein fünfbändiger Kommentar  
zum Arbeitsverfassungsgesetz erhältlich.

Wiener Zeitung, 8. Dezember 1973, Seite 1 (rechts)
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Das Gesetz regelt in

Teil I. die „Kollektive Rechtsgestaltung“ (durch Kollektivvertrag, Satzung, 
Mindestlohntarif, administrative Festsetzung der Lehrlingsentschädigung und 
Betriebsvereinbarung), in

Teil II. die Bestimmungen über die Betriebsverfassung, in
Teil III. Behörden und Verfahren und
Teil IV. enthält Schluss und Übergangsbestimmungen.
Einige wichtige Neuerung war die Erweiterung des Kollektivvertragsinhaltes, 
die Erstellung eines Sozialplanes und die rechtliche Absicherung der Zusam
menarbeit zwischen BetriebsrätInnen und Gewerkschaften. Die Gewerk-
schaften haben ab nun ein Zugangsrecht zu den Betrieben und können auch 
Betriebsversammlungen einberufen. 

Vor allem aber wurde das Mitbestimmungsrecht der BetriebsrätInnen aus
geweitet. Sie erhielten ein umfassendes Überwachungs, Interventions und 
Informationsrecht und ein Vetorecht bei bestimmten Maßnahmen des/der 
BetriebsinhaberIn; außerdem eine Drittelbeteiligung von ArbeitnehmerInnen-
vertretungen in den Aufsichtsräten.

Das Arbeitsverfassungsgesetz wurde in der Folge immer wieder adaptiert. 
Die meisten Novellen finden sich in anderen Gesetzen oder in „Maßnah
menpaketen“ zusammen mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten.

6.2Die 1970er-Jahre
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Novelle zum Bundes-Personalvertretungsgesetz (B-PVG)

Anlass der Novelle des BundesPersonalvertretungsgesetzes (1975) war die Neu-
gestaltung des Betriebsverfassungsrechtes durch das Arbeitsverfassungsgesetz.

Während die Personalvertretung nur für aktive Beschäftigte innerhalb der 
Grenzen ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen direkt und unmittelbar vor Ort 
wahrnehmen kann, vertritt die Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) ihre Mit-
glieder unabhängig von deren Alter, Dienstort, Einstufung oder Berufsgruppe in 
ganz Österreich und stellt erforderliche Maßnahmen für eine künftig bessere 
Arbeitswelt für ihre Mitglieder in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit.

Ein einheitliches gemeinsames Bildungsprogramm 

ÖGB, Gewerkschaften und Arbeiterkammer beschlossen im Oktober 1976 ein 
systematisiertes Bildungsprogramm. Dieses Programm bedeutet, dass der ÖGB 
und die Gewerkschaften Spezialkurse auf dem Gebiet der Arbeitsverfassung, 
des Arbeitsrechtes, der Betriebswirtschaft, der Volkswirtschaft, der Sozialversi-
cherung anbieten, um die Betriebsrätinnen neben dem allgemein notwendigen 
Grundwissen mit Spezialwissen unterstützen zu können.

Anpassung an aktuelle Erfordernisse (Novellen des ArbVG) 

Nachdem das Arbeitsverfassungsgesetz am 14. Dezember 1973 nach langjäh-
rigen Vorarbeiten beschlossen werden konnte, wurde das Gesetz dennoch immer 
wieder an die aktuellen arbeitsrechtlichen Erfordernisse, die sich durch Verände-
rungen in der Arbeitswelt ergaben, angepasst:

Die erste Novelle vom 11. Juni 1975 etwa brachte neben einer Anpassung des 
Geltungsbereichs an die geänderte Verfassungsrechtslage durch die Einbeziehung 
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe der Gebietskörperschaften, vor allem 
aber Neuerungen bei den Bestimmungen über die RechnungsprüferInnen.

Mit der Novelle vom 7. Juli 1976 konnte vor allem der Kündigungs und Ent
lassungsschutz für ältere ArbeitnehmerInnen verbessert werden. 

6 Die Zweite Republik
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Institut für Arbeitsverfassung und-Mitbestimmung (IfAM)
Zur Unterstützung für die Vertretungsarbeit wurde 1977/78 das gemeinsame 
von ÖGB und AK getragene Institut für AufsichtsratMitbestimmung (IfAM) 
gegründet und als ÖGB-Zentralkurs angeboten. Ziel sollte es sein, Arbeitneh-
mervertreterInnen im Aufsichtsrat bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Dazu 
organisierte das Institut Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen, die groß-
teils im Karl-Weigl-Schulungsheim in Mödling stattfanden.

Ergänzend boten die AK-Abteilungen Betriebswirtschaft und Sozialpolitik ein 
breites Beratungsservice für KollegInnen im Aufsichtsrat an. Ebenfalls 1977 
wurde das Karl-Weigl-Schulungsheim in Mödling neu eröffnet. Dieses wurde 
nicht nur umgebaut, sondern es wurden auch die Lehrpläne und die Unter-
richtsmethoden neu gestaltet.

6.2Die 1970er-Jahre
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Arbeitszeitverkürzung, Erfolge für die Frauen und weitere 
sozialpolitische Verbesserungen in den 1970er-Jahren

Weiters brachten die 1970er-Jahre die Verkürzung der Arbeitszeit mit sich. Am 
5. Jänner 1970 trat der Generalkollektivvertrag über die etappenweise 
Verkürzung der Arbeitszeit, der den ArbeitnehmerInnen vorerst die 43-Stun-
den-Woche brachte, in Kraft. Weitere Etappen der Arbeitszeitverkürzung waren 
der 1. Jänner 1972, ab dem die 42-Stunden-Woche erreicht wurde. 

Die 1970er-Jahre brachten für die Frauen wesentliche Veränderungen mit sich, 
denn bis Mitte der 1970er-Jahre war im Ehe- und Familienrecht der Mann das 
„Haupt der Familie“ und konnte der Ehefrau die Berufstätigkeit verbieten.   

6 Die Zweite Republik

Bildungsinformation 1/1986
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Christian Broda (1916-1987) 
Justizminister in der Ära Kreisky

Auch bei der Erziehung der Kinder gab es keine Gleichberechtigung. Bereits seit 
Mitte der 1960er-Jahre wurde, nicht zuletzt auch seitens der ÖGB-Frauen, eine 
Reform des Familienrechts gefordert. Der erste Schritt war die Verbesserung der 
Rechtsstellung alleinerziehender Frauen. 

1979 wurde das Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirtschaft beschlos-
sen, das auch zur Streichung der letzten „Frauenlohngruppen“ aus den Kollek-
tivverträgen führte.

Nicht zuletzt auch aufgrund der günstigen wirtschaftlichen Entwicklungen kam 
es auch in vielen anderen Bereichen zu einer Weiterentwicklung des Systems der 
sozialen Sicherheit: 

So etwa kam es zur Umgestaltung des Urlaubsrechtes (1971 und 1977) und zur 
gesetzlichen Regelung der Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Unfall (1974).

Wesentliche Verbesserungen für die ArbeitnehmerInnen brachte auch das Insol
venzEntgeltsicherungsgesetz (1977), und mit der Abfertigung für Arbeite
rInnen, die am 1. Juli 1979 mit einigen wenigen Ausnahmen in Kraft trat, konnte 
ein wichtiger Schritt bei der Vereinheitlichung des Arbeitsrechts getan werden.

6.2
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Mit dem Beginn der 1980erJahre begann die anhaltende internationale 
Konjunkturschwäche auch auf Österreich überzugreifen. Die Zeit der 
Hochkonjunktur, die ein Fülle von sozialen Verbesserungen zuließ, begann 
sich ihrem Ende zuzuneigen, und die Zahl der Arbeitslosen in den westli
chen Industrieländern stieg auf 25 Millionen Menschen.

Angesichts dieser Entwicklungen widmete der ÖGB der Vollbeschäftigungspoli-
tik und der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit besonderes Augenmerk, 
und der Schwerpunkt der Sozialpolitik lag in den folgenden Jahren im Bereich 
der Arbeitsmarktpolitik. 

Nach den Jahren des Ausbaus sozialer Leistungen ging nach den Herbstwahlen 
1983 die Regierung Kreisky zu Ende. Daraufhin bildete die SPÖ mit der FPÖ die 
Kleine Koalition, Fred Sinowatz wurde Bundeskanzler. 1986 trat Sinowatz im 
Zuge der sogenannten „Waldheim-Affäre“ als Bundeskanzler zurück. Sein Nach-
folger wurde im Herbst 1984 Franz Vranitzky.

6 Die Zweite Republik
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Betriebsrätekonferenzen und Informationsveranstaltungen des 
ÖGB für BetriebsrätInnen zur Energieversorgung

Angesichts der Debatte um das Kernkraftwerk Zwentendorf, der im Rahmen 
des Kampfes um die Vollbeschäftigung besondere Brisanz zukam, fand am 
13. Oktober 1980 in den Wiener Sofiensälen zum Thema „Wirtschaft, 
Vollbeschäftigung, Energie – Perspektiven der achtziger Jahre“ eine 
Betriebsrätinnenkonferenz des ÖGB statt, die sich mit dem Problem der Ener-
gieversorgung Österreichs beschäftigte, und auch in den Bundesländern wur-
den Informationskonferenzen zum Energieproblem für BetriebsrätInnen abge-
halten.

Nicht zuletzt durch die fortschreitende wirtschaftliche Krise konnte auf sozi-
alpolitischem Gebiet zwar nicht an die erfolgreichen 1970er-Jahre angeknüpft 
werden, dennoch konnten im Bereich der Entwicklung der Mitbestimmung 
weitere Verbesserungen erreicht werden: 

Mitbestimmung von ArbeitnehmervertreterInnen im Auf-
sichtsrat wird neu geregelt

Im Jahr 1980 beschloss der Nationalrat eine Novelle zum GmbHGesetz, die 
aufgrund der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse dringend 
notwendig geworden war. 

Die Änderungen gingen auf wesentliche Forderungen von ÖGB und AK zurück. 
Ziel der Novelle war es, das GmbH-Recht mit dem Recht von Aktiengesellschaf-
ten anzupassen.

Für GmbHs, die einen Aufsichtsrat haben müssen, ist nunmehr eine Pflichtprü-
fung durch Abschlussprüfer vorgesehen, wodurch die Kontrollfähigkeit des Auf-
sichtsrats gewährleistet werden sollte. Womit nicht zuletzt auch die Arbeitneh-
mervertreterInnen einen besseren Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens oder Betriebes bekommen sollen.

6.3Die 1980er-Jahre
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Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 

Ein besonderer Schwerpunkt des 1982 beschlossenen Gesellschaftsrechtsän
derungsgesetzes war die Stärkung der Stellung von AufsichtsrätInnen und 
damit nicht zuletzt auch der in den Aufsichtsrat entsandten Arbeitnehmerver-
treterInnen.

Es trat am 1. Jänner 1983 in Kraft und war ein bedeutender Schritt in Richtung 
der vom ÖGB geforderten Reform des Gesellschaftsrechtes.

Grundlage für die Errichtung von Betriebsvertretungen der 
HausbesorgerInnen und HausbetreuerInnen

Die Novelle des ArbVG vom 24. Jänner 1985 schuf die gesetzliche Grundlage 
für die Errichtung von Betriebsvertretungen von HausbesorgerInnen und Haus-
besorgerInnen in gemeinsam verwalteten Häusern.

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz verbes-
sert wird

Mit der Novelle des Arbeitsverfassungsgesetzes (3. Juli 1986) konnten Ver-
besserungen, die in den letzten Jahren von ÖGB und AK gefordert wurden, 
durchgesetzt werden. 

6 Die Zweite Republik

Der spätere Sozialminister Walter Geppert kommen-
tierte mit Rainer Moritz 1984 das Gesellschaftsrechts-
Änderungsgesetz in der Schriftenreihe des ÖGB.
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Es war die erste größere Änderung des ARbVG seit dem Inkrafttreten des Geset-
zes im Jahr 1973. Es handelte sich um folgende Veränderungen:

Die Verlängerung der Tätigkeitsperiode des Betriebsrats, die Erweiterung 
des Anspruchs auf Bildungsfreistellung, die Schaffung von Zentraljugend
vertrauensräten, besserer Versetzungsschutz.

Weiters um einen wirksameren Kündigungsschutz für KandidatInnen zur 
Betriebsratswahl, die Schaffung neuer und Ausweitung bereits bestehen
der Informationsrechte und vor allem um die Ausweitung der Mitwirkungs
rechte bei Personalmaßnahmen bei Konzernen und „Tendenzbetrieben“ für 
BetriebsrätInnen.

Ebenfalls seit 1986 können in Konzernen Arbeitsgemeinschaften der 
BetriebsrätInnen eingerichtet werden, die als Informations- und Beratungs-
organ dienen sollen.

Veränderungen des ArbVG durch Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 

Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz vom 23. März 1988, das einen umfas-
senden arbeits- und sozialrechtlichen Schutz für die Leiharbeitskräfte bewirkte, 
brachte unter anderem auch eine Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes mit, 
indem die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung von überlassenen Arbeitnehmern nominiert werden können.

Aufgaben und Herausforderungen der Bildungsarbeit für 
BetriebsrätInnen in den 1980er-Jahren

Zusätzlich zur allgemeinen Bildungspolitik und der Bildungsarbeit hat in den 
1980er-Jahren die Ausbildung und Schulung von FunktionärInnen, Betriebs-
rätInnen, PersonalvertreterInnen, JugendvertrauensrätInnen besondere Priori-
tät. Eine wesentliche Herausforderung dabei war es, vor allem Kolleginnen und 
Kollegen und zu motivieren, mehr an gewerkschaftlichen Bildungsprogram

6.3Die 1980er-Jahre
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men teilnehmen. Denn nicht zuletzt durch die technischen und sozialen Umwäl-
zungen wurde deutlich, dass immer mehr Wissen notwendig ist, um bei Struk-
turproblemen und -veränderungen mitwirken, mitbestimmen und mitentschei-
den zu können. 

Bewährt haben sie in den 1980er-Jahren die ÖGB-Briefschule und die ÖGB/
AK-Skriptenbank. Auch das „Arbeitsbuch zum Arbeitsverfassungsgesetz“ 
wurde weiterhin bei Spezialseminaren eingesetzt.

Referat für Betriebsarbeit

1988 wurde im ÖGB das Referat für Betriebsarbeit gegründet, um den Orga-
nisationsgrad in Klein- und Mittelbetrieben zu heben. Es sollte gemeinsam mit 
den Gewerkschaften und ÖGB-Landesexekutiven BetriebsrätInnen bei ihrer 

6 Die Zweite Republik

Mit der Einrichtung von Arbeits- und Sozialgerichten wurde eine langjährige Forderung des 
ÖGB erfüllt.
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praktischen und schwierigen Arbeit in den Betrieben unterstützen und damit der 
Betriebsarbeit ein neuer Stellenwert gegeben werden. 

In Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer wurde ein Prospekt „Wie wähle 
ich einen Betriebsrat?“ erarbeitet, und gemeinsam mit dem Referat für Arbeit-
nehmerschutz der Arbeiterkammer wurden Gewerkschaften über Aktivitäten in 
nichtorganisierten Betrieben informiert. Weitere Aktionen wurden auch mit dem 
ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur durchgeführt.

1989 wurde an zwei Wiener Volkshochschulen, also außerhalb der gewerk-
schaftlichen Organisationen, mit Seminaren zum Thema „Recht im Betrieb“ 
abgehalten, um an interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und viel-
leicht an künftige Betriebsrätinnen und Betriebsräte heranzutreten.

Weitere Erfolge für die ArbeitnehmerInnen in den 1980er-
Jahren

Die 1980er-Jahre waren auch eine Zeit der Brüche und Krisen. Als Stichworte 
seien die Krise der Verstaatlichten Industrie, die Privatisierungsdebatten 
genannt, sie sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in den 
1980er-Jahren wichtige Erfolge für die ArbeitnehmerInnen erreicht werden 
konnten.

Dazu zählt die Durchsetzung des Anspruchs auf einen fünfwöchigen Min
desturlaub (etappenweise Angleichung von 1984-1989) und die endgültige 
Angleichung des Abfertigungsanspruchs von ArbeitnehmerInnen an jene 
der Angestellten (1984).

Mit der Einrichtung von eigenen Arbeits und Sozialgerichten (1987) konnte 
auch wieder eine langjährige Forderung des ÖGB durchgesetzt werden, und mit 
dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz konnte die sich immer stärker ausbrei-
tende Leiharbeit Regelungen unterzogen werden.

Zuletzt sei angeführt, dass es ab Mitte der 1980erJahre in einzelnen 
Kollektivverträgen gelang, die 38,5 StundenWoche bei vollem Lohnaus
gleich zu vereinbaren.

6.3
Eduard Giffinger,  
Leiter des Referats für Betriebsratsarbeit
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Kapitalismus versus Sozialstaat

Wie auch schon die 1980erJahre brachten die 1990erJahre auf gewerk
schaftlicher Ebene viele neue Herausforderungen mit sich, wie etwa den 
Vormarsch des Neoliberalismus, des Rechtspopulismus und des Rechtsex
tremismus. Eine besondere Aufgabe war auch die Vorbereitung Öster
reichs zum Beitritt der EU.

Der Europäische Betriebsrat

Bei der am 12. Juni 1994 durchgeführten Volksabstimmung über den Beitritt 
Österreichs zur EU entfielen 66,58 Prozent der gültigen Stimmen auf JA. Schwer-
punkt im Arbeitsrecht nach dem Beitritt Österreichs zur EU ab 1. Jänner 1995 
waren eine Reihe von Gesetzesänderungen und Anpassungen an das EU-Recht.

6 Die Zweite Republik
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Neoliberal dominierte Gesellschaftsvorstellungen und neue Managementmetho-
den veränderten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Entscheidungse-
bene großer Konzerne verlagerte sich in die Zentralen, lokale Geschäftsleitungen 
verloren an Einfluss. Arbeitskostenunterschiede wurden grenzübergreifend aus-
genutzt, die Mitbestimmung war und ist verstärkten Angriffen ausgesetzt. 
Betriebsräte und Gewerkschaften wurden seit Anfang der 1990er-Jahre mit Ent-
scheidungen konfrontiert, die in anderen Ländern getroffen wurden. 

Die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft forderte neue Strukturen 
der Interessenvertretung. Der Europäische Gewerkschaftsbund lobbyierte in der 
Gemeinschaft auf übernationale Einbindung der Arbeitnehmerschaft.

Richtlinien zum Europäischen Betriebsrat 

Im Rahmen des Vertrags von Maastricht 1992 erfolgte schließlich erstmals eine 
Revision der europäischen Sozialpolitik. Das beschlossene Protokoll und Abkom-
men über Sozialpolitik erstreckte die Kompetenz der Gemeinschaft erstmals 
auch auf „Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer“. Der Rat wurde 
ermächtigt, eine Richtlinie auf diesem Gebiet zu erlassen:

6.4Die 1990er-Jahre
Ve

rla
g 

de
s 

Ös
te

rre
ic

hi
sc

he
n 

Ge
w

er
ks

ch
af

ts
bu

nd
es

 G
m

bH

Ko
nt

ak
ta

dr
es

se
: F

ac
hb

uc
hh

an
dl

un
g

Ra
th

au
ss

tra
ße

 2
1 

 | 
 1

01
0 

W
ie

n

Te
le

fo
n:

 +
43

 1
 4

05
 4

9 
98

-1
32

Fa
x:

 +
43

 1
 4

05
 4

9 
98

-1
36

fa
ch

bu
ch

ha
nd

lu
ng

@
oe

gb
ve

rla
g.

at

w
w

w.
oe

gb
ve

rla
g.

at

Bestellung VERSANDKOSTENFREI im Themenshop des ÖGB-Verlags: 
www.arbeit-recht-soziales.at | bestellung@oegbverlag.at

Fax: +43 1 405 49 98-136 | Telefon: +43 1 405 49 98-132
oder direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags, 1010 Wien, Rathausstraße 21

Betriebsratsarbeit kompakt
Mag. Wolfgang Greif 
2. Au� age 2013  ||  362 Seiten  ||  EUR 29,90
ISBN: 978-3-7035-1538-5

Das vorliegende Handbuch zum Europäischen Betriebsrat er-
möglicht allen Interessierten einen Überblick zur institutiona-
lisierten Mitwirkung von ArbeitnehmerInnenvertretungen in 
grenzübergreifend tätigen europäischen Unternehmen. Darüber 
hinaus dient es allen Betriebsräten/innen und Gewerkschaftern/
innen, die mit der Etablierung und Weiterentwicklung neuer eu-
ropäischer Konzernvertretungen in Unternehmen zu tun haben, 
als praktischer Ratgeber. Der Autor erläutert die politischen und 
rechtlichen Grundlagen zum Europäischen Betriebsrat, liefert 
gewerkschaftliche Einschätzungen und bietet wertvolle Infor-
mationen, Orientierungsrichtlinien und Tipps zur Etablierung und 

zum Ausbau einer länderübergreifenden Arbeitnehmervertretung. Die relevanten europäischen und 
österreichischen Rechtstexte sind abgedruckt und erläutert.

DER EUROPÄISCHE BETRIEBSRAT 
Angepasst an die neu gefasste EBR-Richtlinie 2009/38 EG

Im Verlag des ÖGB erschien von  
Wolfgang Greif ein Praxishandbuch zum 
 Europäischen Betriebsrat.



9292

„Um zu gewährleisten, dass die Arbeitnehmer von Unternehmen und 
Unternehmensgruppen, die in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, in 
angemessener Weise unterrichtet und angehört werden, muss ein Euro
päischer Betriebsrat eingerichtet oder müssen andere geeignete Ver
fahren zur länderübergreifenden Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer geschaffen werden.“
(RL 94/45/EG, zitiert nach Walter Gagawczuk/Klaus Mayr: Arbeitsverfas-
sungsrecht Band 5, Wien 2015, S. 30)

Die Richtlinie EBR-RL 94/45/EG

Ergebnis des Prozesses war die Richtlinie EBRRL 94/45/EG vom 22.9.1994, 
das erste Gesetzgebungsvorhaben der EU auf arbeits- und sozialrechtlichem 
Gebiet. Vorerst ohne Beteiligung Großbritanniens und Nordirlands und bei Stim-
menthaltung Portugals. Erst nach einem Regierungswechsel in Großbritannien 
gab auch dieses Land den anhaltenden Widerstand auf, womit 1997 mit RL 
97/74/EG die Richtlinie auch auf GB und Nordirland zur Anwendung kam. 

Die Richtlinie gilt in allen 31 Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR), das sind 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Nor-
wegen, Island und Liechtenstein. Neu in die EU eintretende Staaten müssen bis 
zum Zeitpunkt ihres Beitrittes entsprechende Vorkehrungen in ihrer nationalen 
Rechtsordnung treffen.

Betroffen von der Regelung sind alle ArbeitnehmerInnen in Betrieben mit mehr 
als 1.000 Beschäftigten, die in mindestens zwei EU-Mitgliedsstaaten 150 
Beschäftigte haben. Die Richtlinie ermöglicht es den Betriebsräten, im EU-/
EWR-Raum dem Management in grenzübergreifend tätigen Unternehmen als 
Gesprächspartner gegenüberzutreten. Insbesondere werden die EBR-Betriebs-
räte über die wesentlichen Kennzahlen des Konzerns sowie zu Strategien und 
Plänen, die für die Beschäftigten der Unternehmen Auswirkungen haben, infor-
miert. Eine offene gewerkschaftliche Forderung ist allerdings, dass die Manage-
mententscheidungen auch an die Zustimmung der EBR-Betriebsräte gekoppelt 
werden, denn das ist bis dato noch nicht der Fall.

6 Die Zweite Republik
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6.4Die 1990er-Jahre

Als Konzern gilt jede Unternehmensgruppe, die aus einem herrschenden und 
einem von diesen abhängigen Unternehmen besteht. Das Beherrschungsver-
hältnis gilt als gegeben, wenn ein Unternehmen direkt oder indirekt mehr als 50 
Prozent der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgans bestel-
len kann oder über die Mehrheit der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte 
verfügt oder die Mehrzahl des gezeichneten Kapitals eines anderen Unterneh-
mens besitzt. Anzumerken ist, dass die Leitung einer Unternehmensgruppe auch 
außerhalb der EU- bzw. EWR-Staaten liegen kann (z.B. USA, Japan oder Russ-
land), aber die angeführten Voraussetzungen zutreffen.

In Österreich wurde die Richtlinie mit der ArbVG Novelle 1996, BGBl. 601/1996 
umgesetzt. Es wurde der Weg der Integration in das bestehende ArbVG gewählt 
bzw. diesem ein eigener Teil V Europäische Betriebsverfassung angehängt. Im 
Unterschied zur Richtlinie präzisiert Österreich die Informationspflicht der zentra-
len Leitung zur Einleitung von Verhandlungen. Ferner kann der EBR vor jeder Sit-
zung mit der zentralen Leitung eine vorbereitende Sitzung durchführen. Die Ver-
schwiegenheitspflicht des EBR gilt nicht für die lokalen AN-Vertreter, und die 
zentrale Leitung hat kein Recht, vertrauliche Informationen zurückzuhalten. 

Große Unterschiede – ArbeitnehmerInneninteressenvertre-
tungen in den EU-Staaten:

„Die betriebliche Interessenvertretung ist in den EUStaaten höchst 
unterschiedlich organisiert. Betriebsräte, wie wir sie in Österreich ken
nen, gibt es ähnlich sonst nur in Deutschland und in den Niederlanden. 
In allen Staaten, die an das Mittelmeer grenzen, sind die betrieblichen 
Gewerkschaftsgruppen weit wichtiger als die „Betriebsräte“. Und gänz
lich unbekannt sind sie in angelsächsischen Ländern, wo die Beleg
schaftsvertretung ausschließlich von den gewerkschaftlichen Vertrau
ensleuten wahrgenommen wird. In Skandinavien hat sich eine Mischform 
zwischen dem österreichischen, deutschen, niederländischen Modell und 
dem angelsächsischen Modell herausgebildet. In den neuen EUStaaten 
Mittelosteuropas entstanden ab 1992 nach und nach „Betriebsräte“ 
oder gewerkschaftliche Betriebsvertretungen, die sich mehr oder weni
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ger an die verschiedenen Modelle der „alten“ EUStaaten anlehnen. Auf 
jeden Fall gab es in fast allen Mitgliedsstaaten der EU 2006 gesetzliche 
Grundlagen für die Vertretung der Interessen von ArbeitnehmerInnen im 
Betrieb, oft ergänzend zu kollektivvertraglichen Regelungen. Nur in 
Dänemark, Malta und Zypern setzt man bei der Betriebsvertretung in 
erster Linie auf kollektivvertragliche Absicherung, in Irland bilden aus
schließlich betriebliche Vereinbarungen die Grundlage“. 
(Brigitte Pellar, Demokratischer Maßstab der Mitbestimmung. In: Brigitte 
Pellar, Gewerkschaft. Macht. Geschichte. Spots auf 200 Jahre Interessenver-
tretung von ArbeitnehmerInnen, Wien 2015, S. 157.)

ArbVG-Novellen im Jahr 1990 

Das ArbVG ist im Jahr 1990 mehrmals geändert worden. Die „eigentliche“ Arb-
VG-Novelle brachte einen Ausbau der 1986 begonnenen Ansätze der Organisa-
tion der Betriebsverfassung und Mitwirkung in Konzernen, eine wesentliche 
Änderung des Kündigungs- und Entlassungsschutzes und in Richtung stärkerer 
Individualisierung. Weiters brachte sie Reformen des Betriebsratswahlverfah-
rens und Erweiterungen der Mitwirkungsmöglichkeiten der ArbeitnehmerInnen 
in sogenannten Tendenzbetrieben mit sich.

Eigene Betriebsverfassungen für bestimmte ArbeitnehmerInnen 

Neben der Weiterentwicklung des Arbeitsverfassungsgesetzes sind in den Jah-
ren nach der Beschlussfassung 1973 eigene Betriebsverfassungen für bestimmte 
Arbeitnehmerinnen oder Unternehmen entstanden. 

Hier sei das PostBetriebsverfassungsgesetz (PBVG) 1996, das BahnBetriebs
verfassungsgesetz (BBVG) 1997 genannt, die Bestimmungen der allgemeinen 
Betriebsverfassung unter Berücksichtigung der Besonderheiten in den Betrieben 
auf die „ausgegliederten“ Unternehmen Post und Bahn übertragen haben. 1)

1) Das Bahn-Betriebsverfassungsgesetz wurde durch das Bundesbahnstrukturgesetz 2003 wieder außer Kraft 
gesetzt. Seit dem 1. Jänner 2004 gilt auch für die Österreichischen Bundesbahnen das Arbeitsverfassungs-
gesetz.

6 Die Zweite Republik
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Die Gründung der Betriebsrätinnenakademie (BRAK)

Bei der Wiener BetriebsrätInnakademie handelt es sich um einen dreimonatigen 
gewerkschaftlichen Speziallehrgang für aktive Wiener ArbeitnehmervertreterIn-
nen, PersonalvertreterInnen, BetriebsrätInnen und JugensvertrauensrätInnen. 
Die TeilnehmerInnen der der BRAK werden ausschließlich von den Gewerkschaf-
ten nominiert, und die Aufnahme in den Lehrgang erfolgt durch den AK Vor-
stand. Ziel der BRAK ist es, die KollegInnen in den Betrieben durch entspre-
chende Lehreinheiten in möglichst kurzer Zeit all das Spezialwissen zur Verfü-
gung zu stellen, um die KollegInnen in den Betrieben bei arbeitsrechtlichen, 
beruflichen und oft auch privaten Fragen beraten zu können.

Gemeinsames ÖGB/AK Bildungsprogramm

Um die Systematisierung und Spezialisierung der Bildungsarbeit von ÖGB und 
AK wird die Bildungsarbeit mit dem 1996 gegründeten Bildungsrat und dem 
gemeinsamen ÖGB/AK Bildungsprogramm auf eine neue, auch schriftlich fixierte 
Basis gestellt.

6.4Die 1990er-Jahre

Das Bildungsangebot von ÖGB-AK 2019



9696

Vereinbarungen für Frauen 

Die ArbVG-Novelle vom aus dem Jahr 1998 brachte Bestimmungen über die 
betriebliche Frauenförderung sowie Maßnahmen zu besseren Vereinbar
keit von Betreuungspflichten und Beruf.

„Seit den 1990er Jahren können Frauenförderprogramme durch 
Betriebsvereinbarungen festgelegt werden und die angemessene Ver
tretung von Frauen in Wahlvorschlägen und im Betriebsrat ist als Soll
vorschrift festgelegt. Außerdem sollen Betriebsratsausschüsse für 
Frauen und Familienangelegenheiten errichtet werden“.
(Mendel Marliese/Schissler Peter, WIR. Die FRAUEN der Produktionsgewerk-
schaft, Wien 2017, S. 271)

Verbesserungen für Lehrlinge, SchwerarbeiterInnen und ge-
ringfügig Beschäftigte

Für Lehrlinge (1992) konnte die Lehrlingsfreifahrt, nicht nur zur Berufsschule, 
sondern auch zum Ausbildungsort erreicht werden und mit der Novelle zum 
NachtschichtSchwerarbeitsgesetz (1992) wurde auch das Krankenpflege
personal in die Sonderregelungen für besonders belastende Berufe einbezogen, 
und ab 1998 gab es die Möglichkeit der freiwilligen Selbstversicherung für 
geringfügig Beschäftigte.

Daneben brachte aber auch das Gleichbehandlungspaket (1992) wichtige Ver-
besserungen für Frauen mit sich, auch wurde die Anwaltschaft für Gleichbe
handlungsfragen eingerichtet.

6 Die Zweite Republik
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Bereits seit Beginn der 1980erJahre bis zum großen Finanzcrash 2008 
schlug die weltweite Politik einen immer neoliberaleren Kurs ein. Auch 
an Österreich ging diese politische Ausrichtung nicht spurlos vorüber. 
Für die Gewerkschaftsbewegung brachte dies einen völligen Paradig
menwechsel mit sich. Gelang es bislang, den Lebensstandard aller 
ArbeitnehmerInnen zu verbessern, so musste man nunmehr zunehmend 
Kraft aufwenden, um Arbeitslosigkeit und die Aushöhlung des Sozial
staats zu verhindern.

Die ab 2000 amtierende ÖVPFPÖ Regierung bekannte sich offen zu diesem 
neoliberalen Kurs, auch wurden Privatisierungen und Einschränkungen bei 
öffentlichen Leistungen beschleunigt. 

Daneben waren auch die Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen zuneh-
mendes Angriffsziel. In der Folge kam es zu einer Reihe von Streiks und 
Demonstrationen, an denen sich Zehntausende Menschen beteiligten. Eine 
Urabstimmung unter den ÖGBMitgliedern bestätigte die Politik des ÖGB. 

5. Mai 2000: größte BetriebsrätInnenKonferenz der Zweiten Republik

6 Die Zweite Republik
© 

Bi
ld

ar
ch

iv
 Ö

G
B

Wolfgang Neugebauer, Eleonora Hostasch und Anton Benya bei der BetriebsrätInnenkonferenz
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6.5Die 2000er- und 2010er-Jahre 

Unter den neuen politischen Rahmenbedingungen fand am 5. Mai 2000 die 
größte BetriebsrätInnenkonferenz unter dem Motto „Gemeinsam für soziale 
Gerechtigkeit kämpfen“ statt. Rund 4.000 ArbeitnehmerInnenvertreterInnen 
berieten sich über die unsozialen Maßnahmen der Bundesregierung in den 
Bereichen Privatisierung, AUVA, HausbesorgerInnen, Jugend, Beamte, Gesund-
heit und Kollektivverträge. ArbeitnehmerInnen in ganz Österreich konnten diese 
Konferenz im Internet verfolgen.

5. Juli 2001: Demonstration für Demokratie 

50.000 Menschen kamen trotz Urlaubszeit zur Demonstration für Demokratie, 
bei der auch eine Reihe von Betriebsrätinnen vor einem Abgleiten des österrei-
chischen Gesundheitssystems in ein System der Zwei-Klassen-Medizin warnten. 
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13. Mai 2003: „Regendemo“ gegen Pensionssicherungspläne 
der ÖVP-FPÖ-Regierung

Trotz des anhaltend strömenden Regens war der Wiener Heldenplatz bei der 
Abschlusskundgebung des ÖGB gegen die „Pensionssicherungspläne“ voller 
Menschen. Viele kamen auch aus den Bundesländern, um gegen die geplanten 
Veränderungen der Regierung zu demonstrieren. Mit dem im Juni durchgeführ-
ten Abwehrstreik und einer Reihe anderen wirkungsvoller Protestmaßnahmen 
konnten die Regierungspläne abgefedert und unter der Einbeziehung der Sozi-
alpartner bei der „Abfertigung neu“ und der Angleichung von ArbeiterInnen und 
Angestellten vertretbare Kompromisse erreicht werden. 

6 Die Zweite Republik
© 

Bi
ld

ar
ch

iv
 Ö

G
B



101101

In den Jahren von 2000 bis 2006 wurden folgende Sozialpart-
nervereinbarungen geschlossen:

Angleichung der Entgeltfortzahlungsfristen der Arbeiter und Angestellten 
(2000), Vereinbarungen zur Modernisierung des ArbeitnehmerInnenschutzes 
(2001), die Abfertigungsreform „Abfertigung Neu“ (2002), die Neuregelung 
des Entgeltschutzes für Arbeitslose (2004) und die Schwerarbeiterregelung 
(2005), die vom ÖGB schon im Vorfeld massiv kritisiert wurde.

2006: Ende der ÖVP-FPÖ-Regierung und neue „Große Koalition“

Die 2006 wurde die ÖVPFPÖRegierung von einer Großen Koalition unter 
SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und ab 2008 unter Bundeskanzler Wer-
ner Faymann abgelöst.

Besonders hervorzuheben ist, daß die Große Koalition unter Gusenbauer ihre 
Zweidrittel-Mehrheit dazu benutzte, das österreichische Kammernsystem in 
der österreichischen Verfassung festzuschreiben.

Recht auf JVR-Wahl in überbetrieblichen Ausbildungseinrich-
tungen

In einer Novelle des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) wurde am 19. Mai 
2010 Lehrlingen in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen endlich das 
Recht auf die Wahl von JugendvertrauensrätInnen (JVR) gesichert, denn noch 
immer hatten bislang nicht alle Lehrlinge das Recht auf demokratische Vertre-
tung im Betrieb. 

Viele dieser Lehrlinge, die nicht mit Beendigung der Pflichtschule mit etwa 15 
Jahren in die Lehre eintraten, sondern erst, nachdem sie einige Jahre eine wei-
terbildende Schule oder einen anderen Ausbildungszweig besucht haben, kön-
nen weder aktiv noch passiv an einer Jugendvertrauensratswahl teilnehmen, 
obwohl sie in der betrieblichen Praxis vom Jugendvertrauensrat informiert und 
betreut werden. 

6.5Die 2000er- und 2010er-Jahre 
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Die ÖGJ forderte daher die Anhebung des Wahlalters zum aktiven Wahlrecht 
von 18 auf 21 Jahre für alle ArbeitnehmerInnen, und das Wahlrecht für alle, 
die darüber hinaus in einem Lehrverhältnis stehen.

Weitere Novellen und Änderungen des ArbVG

In Österreich wurde die Richtlinie mit der ArbVG-Novelle 2010 BGBl. 101/2010 
umgesetzt. Das Gesetz trat mit Juni 2011 in Kraft. Es gelang auch, den Umset-
zungsspielraum positiv für die ArbeitnehmerInnen auszunutzen. 

Seit einer neuerlichen Novelle des ArbVG im Jahr 2011 ist die Stellungsnahmefrist 
des Betriebsrates nach der Ankündigung von geplanten Entlassungen auf eine 
Woche erhöht und die Anfechtungsfrist auf zwei Wochen erweitert worden.

Novellierungen des Europäischen Betriebsrates 

Am 6. Mai 2009 wurde die EBR-Richtlinie novelliert. Diese Novellierung 
brachte eine deutlichere Klarstellung der Definition Unterrichtung und Anhö-
rung. Und im Falle eines Verstoßes gegen die Richtlinie sollten wirksame, ange-
messene und abschreckende Sanktionen die Folge sein.

Im Jahr 2011 gab es 978 Europäische Betriebsräte, diese umfassten 18 Millionen 
ArbeitnehmerInnen, die durch ca. 18.000 Delegierte vertreten waren. Auf Bran-
chen bezogen gab es die mit Abstand meisten EBR im Bereich der Metallindus-
trie, gefolgt von der chemischen Industrie. Der Hauptwohnsitz der meisten 
Unternehmen mit EBR ist Deutschland, gefolgt von den USA. Betroffen von der 
Rechtslage wären allerdings ungefähr 3.000 Unternehmen. Der Umsetzungs-
grad in Österreich liegt im Übrigen höher als im EU-Durchschnitt.

Bei allem Fortschritt für die Mitbestimmung der Arbeitnehmerschaft: Die 
EBR-Novelle 2009 kann nur eine Etappe auf dem Weg um mehr Mitbestimmung 
der Belegschaft sein; das Ringen um erweiterte Mitwirkungsrechte der Beleg-
schaften auf EU-Ebene ist ein laufender Prozess. 

6 Die Zweite Republik
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6.5Die 2000er- und 2010er-Jahre 

Denn trotz aller programmatischer Bekenntnisse der Gemeinschaft zum sozialen 
Fortschritt bleibt die EU eine neoliberal dominierte Wirtschaftsgemeinschaft. 
Und der Beitritt neuer Länder mit schwacher Mitbestimmungstradition erleich-
tert das Vorhaben verstärkter Mitbestimmung nicht unbedingt. Jedenfalls muss 
aus Gewerkschaftssicht der Flucht aus der Mitbestimmung eine Schranke gesetzt 
werden.

Neuer ÖGBService für BetriebsrätInnen

Der ÖGB bietet Betriebsrätinnen und Betriebsräten ab März 2010 sofort einen 
neuen Service: Für Betriebszeitungen, Flugblätter, Veranstaltungen etc. stellt er 
einen Artikelservice per E-Mail zur Verfügung, der aktuelle Themen behandelt, 
wie etwa das Thema Mindestsicherung oder höheres Arbeitslosengeld.

Yes, I can – Mehr Frauen als BetriebsrätInnen

Frauen für gewerkschaftspolitische Funktionen zu motivieren, ist ungleich 
schwieriger als bei Männern. 2011 haben die ÖGB-Frauen in Oberösterreich eine 
Befragung unter weiblichen Mitgliedern durchgeführt, um herauszufinden, 
unter welchen Umständen sich Frauen verstärkt in Gewerkschaften engagieren 
oder eine Funktion übernehmen würden: „90 Prozent der Frauen haben geant-
wortet, dass sie zunächst zahlreiche Schulung absolvieren müssten, bevor sie 
sich eine Funktion zutrauen“. 

So ist das Projekt „Yes, I can“ entstanden, in dem Betriebsrätinnen ermuntert 
werden sollen, Betriebsrätinnen zu werden. Das Projekt sollte auch auf alle 
anderen Bundesländer ausgeweitet werden, denn noch immer behindert die 
Doppelbelastung durch Beruf und private Betreuungsverpflichtungen viele 
Frauen, sich dieser Herausforderung zu stellen, und noch immer sind viele Orga-
nisationseinheiten im Betriebsrat und in den Gewerkschaften trotz des Einsatzes 
für mehr Frauenbeteiligung nach wie vor männlich geprägt.
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Immer weniger Beschäftigte arbeiten in einem Unternehmen, in dem des einen gewählten Be-
triebsrat gibt. Eine positive Entwicklung: Der Frauenanteil steigt langsam, aber stetig.

November 2013: Arbeitsklimaindex – 67 % der Beschäftigten 
sind ohne Betriebsrat
Immer weniger Betriebe, vor allem im privaten Bereich, haben einen Betriebsrat. 
Das belegt der Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer Oberösterreich, der von 
den Instituten SORA und IFES erhoben wird. In Unternehmen der Bundesländer 
Niederösterreich, Vorarlberg, Salzburg und Wien gibt es immer weniger Betriebs-
rätInnen. Das stärkste Minus verzeichnet Niederösterreich mit 35 Prozent in den 
vergangenen zehn Jahren, knapp gefolgt von Vorarlberg mit 30 Prozent. Kaum 
Veränderungen gibt es Kärnten und Oberösterreich mit minus zwei Prozent. Ein 
leichtes Plus kann das Bundesland Tirol bei den Personalvertretern vorweisen. 

Besonders auffallend der Studie folgend ist der Rückgang bei den BetriebsrätIn-
nen in kleineren und mittleren Unternehmen. Während der Anteil an Beschäftig-

6 Die Zweite Republik
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ten mit Betriebsrat im öffentlichen Bereich sogar steige, sei er in privaten Betrie-
ben in den letzten fünf Jahren kontinuierlich von 47 auf 39 Prozent zurückge-
gangen. In allen Bereichen haben 48 % der ArbeitnehmerInnen in ihrem Betrieb 
einen Betriebsrat bzw. eine Personalvertretung. Dieser Anteil sank in den letzten 
zehn Jahren um 15 %, in Unternehmen mit fünf bis 19 Mitarbeitern haben nur 
noch 7 %, in Unternehmen mit 20 bis 99 Mitarbeitern 40 Prozent einen Betriebs-
rat. 

In privaten Unternehmen mit Betriebsrat sind 72 Prozent mit der sozialen Ein-
stellung des Betriebes zufrieden und 65 Prozent mit dem Einkommen – gegen-
über 65 bzw. 56 Prozent in Betrieben ohne Betriebsrat. Auffallend ist laut Arbei-
terkammer auch, dass es in Privatbetrieben mit Betriebsrat fast doppelt so häu-
fig zumindest eine gesundheitsfördernde Maßnahme gibt.

Novelle des Arbeitsverfassungsgesetzes - Anfechtungsfrist

2014 wurde die Anfechtungsfrist in Betrieben ohne Betriebsrat von einer auf 
zwei Wochen verlängert und in der BetriebsrätInnen-Geschäftsordnung die 
klare Formulierung betreffend bezahlte Teilnahme an Gewerkschaftsveranstal-
tungen insbesondere in Zusammenhang mit Kollektivvertragsverhandlungen 
verankert.

Steuerreform, Arbeitsmarktpakete und Gesetz gegen Lohn 
und Sozialdumping

Im März 2009 wurde die Steuerreform, beschlossen. Kernpunkte waren eine 
Reform des Steuertarifes, die Ausweitung der steuerlichen Familienförderung 
und die Einführung eines allgemeinen Gewinnfreibetrages im Unternehmer-
steuerbereich. Auch wurden zwei Arbeitsmarktpakete beschlossen, die unter 
anderem eine Reform der Kurzarbeit und der Arbeits- und Ausbildungsstiftun-
gen für ZeitarbeiterInnen mit sich brachten.

Seit dem im April 2011 beschlossenen Gesetz gegen Lohn und Sozialdum
ping arbeiten ArbeitnehmerInnen aus Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowe-

6.5Die 2000er- und 2010er-Jahre 
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nien, Polen und aus den baltischen Staaten nach dem hier geltenden Arbeits-
recht und müssen nach den in Österreich gültigen KV-Tarifen entlohnt werden. 
2014 wurde das Gesetz gegen Lohn- und Sozialdumping verschärft.

„Zeit der Betriebsräte und Gewerkschaften kommt erst“

„Wir haben in Österreich in den letzten Jahren seit der Krise den Nied
riglohnbereich im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern 
dynamischer entwickelt. Wir haben nach wie vor 97,5 Prozent Abde
ckungsgrad durch Kollektivverträge. Gerade wieder haben wir neue KVs 
abgeschlossen. In Wirklichkeit schaffen wir – Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte sowie Gewerkschaften – es gemeinsam, eine KVPolitik 
gegen die europäische Entwicklung umzusetzen. 
In den vergangenen Jahren ist es z. B. gelungen, die Zahl der freien 
Dienstverhältnisse zurückzudrängen. Die Teilzeitarbeit ist gut abgesi
chert, der Teilzeitzuschlag ein sozialpolitischer Meilenstein. Überlas
sene Arbeitskräfte sind in Österreich wie in keinem zweiten europäi
schen Land abgesichert. Die Kontinuität in der Lohn und Gehaltspoli
tik ist beachtlich. Wir haben regelmäßig zwölf Monate kollektivver
tragliche Laufzeiten – viele Beschäftigte glauben daher, es gebe ein 
„Ministerium für die Erhöhung von Löhnen und Gehältern“. All das vor 
dem Hintergrund der europäischen Entwicklung. Ich glaube, das sind 
gute Ergebnisse, weil die Gewerkschaftsbewegung in Österreich klare 
Positionen hat. Das ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit den 
Betriebsräten, der Zusammenarbeit innerhalb der Gewerkschaftsbewe
gung im ÖGB und auch mit den Arbeiterkammern“.
(Auszug aus einem 2013 von Katharina Klee, Redakteurin von Arbeit und 
Wirtschaft, durchgeführten Interview mit dem ehemaligen stellvertreten-
den Bundesgeschäftsführer der GPA-djp Karl Proyer [1953-2015]). 

Quelle: http://archiv.arbeit-wirtschaft.at/servlet/ContentServer?pagename=X03/Page/
Index&n=X03_1.a_2013_9.a&cid=1383731347624

6 Die Zweite Republik
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18. Dezember 2017: Neue ÖVP-FPÖ-Regierung

Am 18. Dezember 2017 wurde die Bundesregierung unter Sebastian Kurz, eine 
Koalitionsregierung zwischen Österreichischer Volkspartei (ÖVP) und Frei
heitlicher Partei Österreichs (FPÖ), von Bundespräsident Alexander Van der 
Bellen ernannt und angelobt. Zum Bundeskanzler wurde Sebastian Kurz (ÖVP), 
zum Vizekanzler HeinzChristian Strache (FPÖ) ernannt.

Ab 2017: Verlängerung der Mandatsdauer von allen Betriebs-, 
Zentral-, und Europäischen BetriebsrätInnen

2017 wurde die Mandatsdauer von allen Betriebs-, Zentral- und Europäischen 
BetriebsrätInnen von vier auf fünf Jahre verlängert. Und: Jedes Betriebsratsmit-
glied hat Anspruch auf Freistellung, um an Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen bis zum Höchstmaß von drei Wochen und drei Arbeitstagen innerhalb 
einer Funktionsperiode teilzunehmen – unter Fortzahlung des Entgeltes. In 
Betrieben, die dauernd weniger als 20 ArbeitnehmerInnen haben, haben die 
Betriebsratsmitglieder zwar Anspruch auf Freistellung, nicht aber auf Entgelt-
fortzahlung.

Forderung nach Abschaffung von JugendvertrauensrätInnen 
gefordert

Im ÖVPFPÖRegierungsprogramm wird im Kapitel „Politik für unsere 
Jugend“ die Senkung des aktiven Wahlalters bei Betriebsratswahlen von 18 auf 
16 Jahre angekündigt – eine Maßnahme, die den Jugendvertrauensrat ersetzen 
sollte. Diese Forderung brachte scharfe Kritik hervor.

6.5
Beate Hartinger-Klein, Bundesministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, beim 
letzten Bundeskongress des ÖGB.
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Demonstration gegen den 12-Stunden-Tag und gegen die 
60-Stunden-Woche 

Mehr als 100.000 Menschen, darunter auch viele Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte, waren am 30. Juni 2018 zur Demonstration gegen den 12Stunden 
Tag und gegen die 60StundenWoche gekommen.

Februar 2019: Die Anlaufstelle für Jugendliche im Betrieb 
bleibt erhalten

Die türkis-blaue Koalition verzichtete auf die in ihrem Regierungsprogramm 
vorgesehene Abschaffung der Jugendvertrauensräte. 

6 Die Zweite Republik
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„Der Jugendvertrauensrat ist eine tolle Möglichkeit, sich weiterzuent
wickeln und sich für andere einzusetzen. Das Beste ist aber, Teil eines 
großen Ganzen zu sein, wo es uns allen um dasselbe geht, nämlich um 
ein gutes Leben für alle“.  
(ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bei der JVR-Konferenz 2019) 

Anmerkung: Wolfgang Katzian war in den 1970er-Jahren selbst einer der ersten 
Jugendvertrauensräte in Österreich. 

2019: JVR-Konferenz „Digitalisierung der Lehrausbildung“

Als Startschuss für einen breiten Diskurs zur Weiterentwicklung und Digitali
sierung der Lehrausbildung in der österreichischen Gewerkschaftsjugend haben 
150 JugendvertrauensrätInnen aus ganz Österreich zehn Punkte erarbeitet. 

Gefordert wurden unter anderem der Einsatz digitaler Hilfsmittel in der Lehraus-
bildung, didaktische Aufbereitung von eLearning-Angeboten, Erarbeitung von 
Qualitätsstandards für digitale Hilfsinstrumente, Internetzugang und passende 
technische Ausstattung für alle Lehrlinge, Nutzung von eLearning-Tools in der 
Arbeitszeit, „Angewandte Informatik und digitale Grundausbildung“ als Pflicht-
fach in der Berufsschule. 

Betriebsräte 4.0

Die unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ in Unternehmen einziehende Digita
lisierung von Produktions und Arbeitsprozessen bringt nicht nur die Umstel-
lung der Produktionsbedingungen mit sich, sondern die Veränderung der Kom-
munikation und der Zusammenarbeit in den Unternehmen auf digitaler Basis.

Der hohe Grad der Digitalisierung und Automatisierung verlagert die menschli-
che Arbeitskraft auf die Bereiche Kontrolle, Planung, Instandhaltung und Pro-
zessteuerung. In dieser Situation sind die BetriebsrätInnen mehr denn je gefor-
dert.

6.5Die 2000er- und 2010er-Jahre 



110110

Arbeit 4.0 - vernetzt denken, solidarisch handeln

Das Thema Digitalisierung war auch auf dem 19. ÖGBBundeskongress 
2018 Kongressthema. Der scheidende ÖGBPräsident Erich Foglar 
betonte in seiner Rede, dass der digitale Wandel zwar einen enormen 
gesellschaftlichen Wandel bedeuten würde, er aber von Menschen 
gemacht wird und daher auch von Menschen gestaltbar sei:
„Die Zukunft lässt sich nicht aufhalten. Wir wollen sie auch gar nicht 
aufhalten! Die Gewerkschaften haben die Aufgabe, den digitalen Wan
del zum Wohle der arbeitenden Menschen zu gestalten – und zwar in 
den Betrieben und Dienststellen, in allen Branchen der Wirtschaft  
sowie in Politik und Gesellschaft. Auch in der digitalen Arbeitswelt 
braucht es klar geregelte Arbeitsbeziehungen auf kollektivvertraglicher 
Basis, die Arbeitsbedingungen, Einkommen und Mitbestimmung festle
gen. Faire Arbeit 4.0 heißt faire Chancen für alle am Arbeitsmarkt, 
klare Rahmenbedingungen für gute Arbeit, korrekte faire Entlohnung 
und soziale Absicherung  weil der Mensch zählt!“, fasst Foglar den 
Zugang der Gewerkschaft zur Digitalisierung zusammen.
Quelle: https://www.oegb.at/cms/S06/S06_63.0.d.a/1342592020371/home/alle-meldungen/die-zu-
kunft-laesst-sich-nicht-aufhalten-aber-wir-werden-sie-gestalten?d=Touch

Digitalisierung fair gestalten

Auch auf dem IGBKongress in Kopenhagen im Dezember 2018 stand unter 
anderem das Thema Digitalisierung auf der Tagesordnung. 

„Mehr und mehr prallen zwei Arbeitswelten aufeinander: Auf der einen 
Seite Unternehmen, die für Beschäftigung sorgen, Steuern zahlen und 
ihren Anteil für das Sozialsystem leisten. Auf der anderen Seite steht 
eine digitale Wirtschaft, die mit fast null Beschäftigung per Mausklick 
oder App Riesengewinne einfährt, die quasi durch alle Steuerschlupflö
cher durchrinnen“.

6 Die Zweite Republik
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(ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian im Rahmen des Kongresses. des IGB-Kon-
gresses in Kopenhagen)

Und weiter: „Es geht überhaupt nicht darum, technische Innovation oder 
neue Geschäftsmodelle aufzuhalten oder zu verbieten. Es geht darum, 
dafür zu sorgen, dass auch die Allgemeinheit einen fairen Anteil des 
Gewinnes bekommt. Digitalisierung muss fair gestaltet werden – für ein 
gutes Leben für alle, statt Profite für wenige!“ 

Forderungen des ÖGB für die digitale Zukunft

 x Schaffung einer Interessenvertretung für ArbeitnehmerInnen, die am sel-
ben Ort arbeiten, jedoch weder organisatorisch noch rechtlich einem 
Betrieb oder Unternehmen zugehören (z. B. Flughäfen, Einkaufszentren).

 x Ausweitung der wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte der Belegschaftsver-
tretung auch bei schleichender Betriebs- und Organisationsänderung.

Freistellung erleichtern

 x Recht auf Teilfreistellungen bei Erreichen der Hälfte der Freistellungs-
grenze. 

 x Die Möglichkeit der Teilung der Freistellung zwischen Betriebsratsmitglie-
dern (Mitgliedern der Personalvertretung).

 x Herabsetzung der erforderlichen ArbeitnehmerInnenzahl für Freistellun-
gen.

 x Ausweitung des Anspruchs von Bildungsfreistellungen auch auf Ersatzmit-
glieder von Betriebs- und Jugendvertrauensräten und Personalvertretun-
gen.

6.5Die 2000er- und 2010er-Jahre 
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 x  Betriebsratswahlrecht anpassen
 x Erhöhung der Zahl der Betriebsrats- und Personalvertretungsmandate.

 x Strafbarkeit der Behinderung von PV/BR-Wahlen.

 x Verpflichtende anteilsmäßige Berücksichtigung beider Geschlechter in den 
Vertretungskörperschaften.

 x Beibehaltung der getrennten Betriebsratskörperschaften.  
(Quelle: ÖGB Homepage, 25.3.2019)

6 Die Zweite Republik
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Seit 2020

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen sind das bestimmende Thema in 
unserer Arbeitswelt. 

Job und Corona
Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Corona-Pande-
mie nahm der Informationsbedarf von ratsuchenden ArbeitnehmerInnen 
sprunghaft zu und sprengte die vorhandenen Beratungskapazitäten des ÖGB 
und der Arbeiterkammern. Am 16. März 2020 wurde daher gemeinsam von 
ÖGB und Arbeiterkammern ein Internetauftritt („jobundcorona.at“) samt 
Hotline rund um das Thema Arbeitswelt und Corona für die Betroffenen 
geschaffen, wo sie rasch Rechtsauskunft zu arbeits-, sozial- und konsumen-
tenschutzrechtlichen Fragen in der Krisensituation erhalten können. Schon 
während des ersten Lockdowns wurde dieses Serviceangebot millionenfach 
angeklickt.

Auf eines können die Beschäftigten auch weiter bauen, auf die Betriebsräte 
und Betriebsrätinnen in den Unternehmen, die stets mit ganzer Kraft im 
Einsatz waren und sind. 

Das Engagement lohnt sich: Betriebe und Unternehmen mit gut einge-
bundener Betriebsratskörperschaft kommen eindeutig besser durch die 
Krise. Das ist eine der zentralen Aussagen einer aktuellen Studie unter dem 
Titel „Strukturwandelbarometer“ des Meinungsforschungsinstituts IFES im 
Auftrag von ÖGB und Arbeiterkammer. 

Website:
jobundcorona.at
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6 Die zweite Republik

An der Studie haben österreichweit über 2.100 Betriebsratsmitglieder teilge-
nommen. Sie haben berichtet, was ihre Unternehmen unternommen haben, 
um der Ausnahmesituation entgegenzuwirken, womit die Beschäftigten am 
meisten zu kämpfen haben und wo sie als Betriebsräte und Betriebsrätinnen 
helfend eingreifen konnten. Eine ähnliche Befragung hat es bereits im Herbst 
2020 gegeben. 

Daher wurde im April 2021 auch eine neue Kampagne unter dem Titel 
„Gründe einen Betriebsrat“ und „Seid die starke Stimme!“ gestartet. Sie 
sollen dazu beitragen, schwierigen und unfairen Arbeitsbedingungen und 
schlechtes Betriebsklima in der Krise umzugestalten und gemeinsam mit 
dem ÖGB und den Gewerkschaften in den heimischen Betrieben für mehr 
Fairness sorgen.

„Sei du die starke Stimme!“

„Betriebliche und gewerkschaftliche Mitbestimmung muss immer 
wieder neu erarbeitet und verteidigt werden. Das schaffen wir nur  

mit starken, engagierten BetriebsrätInnen!“

Wolfgang Katzian, ÖGB-Präsident
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